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1. AUSGANGSSITUATION 

1.1 Räumlicher Geltungsbereich 

Das ca. 4,4 ha große Plangebiet liegt am östlichen Rand des Eschweiler Stadtzentrums, unmit-
telbar südlich der Realschule Patternhof. Der Geltungsbereich des Bebauungsplans umfasst das 
bisherige Grundstück einer Sportanlage, die bestehende Bebauung Patternhof 5 und 15b-19, 
Ludwigstr. 1-25, Nothberger Str. 3-45 sowie Bergrather Str. 23-67. 

Begrenzt wird das Plangebiet 

 im Osten durch die Ludwigstraße, 

 im Süden durch die Nothberger Straße, 

 im Westen durch die Bergrather Straße, 

 im Norden durch die Straße Patternhof und die südliche Grenze des Schulgrundstücks. 
 

 

Abb. 1: Geltungsbereich des Bebauungsplans 297 - Südlich Patternhof - 

Die genaue Abgrenzung des Geltungsbereiches ist der Planzeichnung des Bebauungsplans zu 
entnehmen. 
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1.2 Heutige Situation 

Den wesentlichen Teil des Plangebietes nimmt die nicht mehr genutzte Sportanlage Patternhof 
ein. Diese besteht aus der großen Rasenfläche des Fußballspielfeldes sowie der südlich hiervon 
gelegenen ehemaligen Bolzplatzanlage und Rollschuhbahn. Die südlichen Spielflächen, insbe-
sondere der östliche Teilbereich, stellen heute eine extensiv bewachsene Grünfläche (extensive 
Grasflur, einzelne Sträucher und Bäume) dar. 

Bei der bestehenden Bebauung innerhalb des Plangebietes handelt es sich vorrangig um zwei- 
bis dreigeschossige Gebäude mit Sattel- und Walmdächern, sowie eingeschossige Anbauten mit 
Flachdächern. Die Straßenrandbebauung entlang der Bergrather Straße stellt aufgrund verschie-
dener Gewerbebetriebe ein Mischgebiet, die sonstige Bebauung des Geltungsbereiches Wohn-
gebiete dar. Die Siedlung Nothberger Straße/Ludwigstraße, im östlichen Plangebiet und daran 
angrenzend, steht mit ihrer Bebauung, den direkt zugehörigen Freiflächen und Vorgärten sowie 
der strukturierenden Bepflanzung mit Einzelbäumen und Hecken unter Denkmalschutz. 

Neben den unter Denkmalschutz stehenden Freiflächen und Bepflanzungen der Siedlung Noth-
berger Straße/Ludwigstraße stehen im Plangebiet besonders im Bereich der ehemaligen Sport-
anlage, mehrere erhaltenswerte großkronige Laubbäume.  

Das Plangebiet ist aufgrund der bisherigen Nutzung als Sportplatz weitgehend eben. Es gibt ei-
nen Niveauunterschied zwischen dem nördlichen, großen Sportplatz und den südlich gelegenen 
kleineren Spielfeldern. Letztere liegen ca. 0,5 – 1 m unterhalb des großen Spielfeldes. Der nördli-
che und der südliche Bereich des Sportplatzes werden durch einen flachen Wall im Bereich der 
Tribünenanlage und der Umkleiden voneinander getrennt. 

Die verkehrliche Erschließung des Plangebietes kann durch die angrenzenden Straßen gewähr-
leistet werden. Die Erschließung des Plangebietes durch den öffentlichen Personennahverkehr 
(ÖPNV) wird durch die auf der Bergrather Straße verkehrenden Buslinien EW1, EW2, EW3 sowie 
26 zurzeit ausreichend sichergestellt. Damit bestehen umsteigefreie Busverbindungen in Rich-
tung Eschweiler Bushof und Stolberg. Die Haltestelle „Talbahnhof“ der euregiobahn liegt ca. ei-
nen Kilometer westlich entfernt.  

 

Abb. 2: Luftbild [Quelle: inkasPortal, StädteRegion Aachen] 
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1.3 Einfügen des Bebauungsplans in übergeordnete Planungen 

Regionalplan, Stand 2003 

Der Regionalplan des Regierungsbezirkes Köln, Teilabschnitt Region Aachen, stellt das Plange-
biet als Allgemeinen Siedlungsbereiche dar. 

Landschaftsplan 

Das Plangebiet liegt außerhalb des Geltungsbereiches des Landschaftsplanes. Durch das Plan-
gebiet werden keine FFH-Gebiete, Vogelschutzgebiete und geschützte Biotope tangiert. 

Flächennutzungsplan 2009 

Der Flächennutzungsplan (FNP 2009) der Stadt Eschweiler stellte den Geltungsbereich des Be-
bauungsplans 297 als  „Grünfläche mit der Zweckbestimmung Sportplatz“ sowie „Gemischte Bau-
flächen“  und „Wohnbauflächen“ dar. 

Auf der in der Abb. 3 dargestellten Teilfläche erforderte die Aufstellung des Bebauungsplans die 
Änderung des FNP von „Grünfläche mit der Zweckbestimmung Sportplatz“ in „Wohnbauflächen“. 
Dies erfolgte im Verfahren der 17. Änderung des Flächennutzungsplans - Südlich Patternhof -, 
die seit dem 23.03.2019 rechtswirksam ist. Damit kann der Bebauungsplan 297 aus dem Flä-
chennutzungsplan entwickelt werden. 

 
Abb. 3 : 17. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Eschweiler 

1.4 Bebauungsplanverfahren 

Die Grundlage des Verfahrens ist das Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Art. 6 des Gesetzes vom 
29.05.2017 (BGBl. I S. 1298).  

Der Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan 297 - Südlich Patternhof - wurde in der Sit-
zung des Planungs-, Umwelt- und Bauausschusses am 21.09.2017 gefasst. Der Beschluss zur 
frühzeitigen Beteiligung erfolgte in der Sitzung am 19.10.2017. Diese wurde im Zeitraum vom 
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06.11. bis zum 17.11.2017 durchgeführt. Die öffentliche Auslegung wurde in der Sitzung des Pla-
nungs-, Umwelt- und Bauausschusses am 19.09.2019 beschlossen. Die öffentliche Auslegung 
erfolgte in der Zeit vom 09.10. bis zum 12.11.2019. 

2. ZIEL UND ZWECK DER PLANUNG 

2.1 Anlass und Ziel der Planung 

Aufgrund von Änderungen in der Vereinsstruktur und der Zusammenlegung von mehreren Sport-
anlagen wurde der Sportplatz Patternhof aus der Nutzung genommen und der Spielbetrieb auf 
andere Sportanlagen in Eschweiler verlagert.  

Die Flächen des Sportplatzes Patternhof bieten sich nunmehr für die Entwicklung eines innen-
stadtnahen Wohngebietes an. Planungsziel ist hier die Realisierung eines verdichteten und den-
noch durchgrünten Wohngebietes. Hierbei ist auch die Errichtung öffentlich geförderter Wohnun-
gen vorgesehen. Damit soll dem vorhandenen hohen Bedarf an zentrumsnahen Wohnflächen 
Rechnung getragen werden.  

2.2 Städtebauliches Konzept 

Die zukünftige bauliche Nutzung der Sportplatzflächen war Gegenstand eines durch die Fach-
hochschule Aachen im Jahr 2018 durchgeführten studentischen Wettbewerbs. Die Ergebnisse 
dieses Wettbewerbs und die Anregungen aus den öffentlichen Beteiligungen sind in den städte-
baulichen Entwurf (Abb. 4) eingeflossen.  

 
Abb. 4: Städtebaulicher Entwurf (Stand September 2019) 
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Bebauungs- und Nutzungskonzept 

Der Entwurf sieht die Errichtung verschiedener Gebäudetypen mit attraktiven Gärten und Freiflä-
chen vor. So sollen unterschiedliche Wohnbedürfnisse und Zielgruppen bedient werden.  

Im nördlichen Bereich des Plangebietes sind ca. 16 Einfamilienhäuser in Form von zweigeschos-
sigen Doppelhaushälften möglich. Der zentrale Bereich des Plangebietes wird durch 5 Baufelder 
für zweigeschossige Stadtvillen geprägt, während beidseitig der Haupterschließung 6 dreige-
schossige Mehrfamilienhäuser angeordnet sind. Um einen Übergang zu der denkmalgeschützten 
Siedlung im Osten des Plangebietes zu gewährleisten, wurde angrenzend an den Garten des 
Hauses Ludwigstraße 21-25 die Geschossigkeit auf maximal zwei Vollgeschosse reduziert. 

Der Platz an der Bergrather Straße wird durch einen dreigeschossigen Gebäudekomplex ge-
säumt. Der Übergangsbereich vom Platz in das neue Quartier wird durch ein Hervortreten der 
geplanten Bebauung zum Platz sowie zu den Erschließungsstraßen des neuen Quartiers betont. 

Entsprechend dieses Konzeptes können ca. 160 Wohneinheiten im Allgemeinen Wohngebiet 
(davon ca. 16 in Einfamilienhäusern, ca. 34 in II-geschossigen Mehrfamilienhäusern/ Stadtvillen 
sowie ca. 110 Wohneinheiten in den Mehrfamilienhäusern) neu errichtet werden. Hinzu kommen 
weitere Wohnungen innerhalb des Mischgebietes in der ergänzenden Bebauung entlang der 
Bergrather Straße. 

Erschließung 

Die nordwestliche Anbindung des Plangebietes erfolgt durch eine abgewinkelte Haupterschlie-
ßungsstraße über die Straße Patternhof an die Bergrather Straße. Im Osten ist das Plangebiet 
über die Kreuzung Ludwigstraße/ Inselstraße erschlossen.  

Die innere Erschließung von Nordwesten erfolgt über die Planstraße B in südliche Richtung so-
wie weiterführend über die Planstraße E nach Osten auf die Kreuzung Ludwigstraße/ Inselstraße. 
Von der Planstraße E zweigen in Richtung Norden die Planstraßen C und D ab mit Anbindung an 
die Planstraße A. Die Planstraße A verläuft am nördlichen Rand des Plangebietes entlang des 
Schulgeländes und verbindet die beiden vorhandenen Straßenteile Patternhof westlich und öst-
lich des Plangebietes. Die Planstraßen A, C und D sollen als Anliegerweg ausgebaut werden. Die 
Planstraße D hat zur Reduzierung des unerwünschten Durchgangsverkehres nur eine Fuß- und 
Radwegeverbindung zur Planstraße A.  

Alle für den Kfz-Verkehr zugänglichen Verkehrsflächen sollen als Mischverkehrsflächen ausge-
baut werden aufgrund der zu erwartenden geringen Verkehrsbelastung. Ziel ist es, die Aufent-
haltsqualität der Fußgänger in der Verkehrsfläche zu steigern.  

Eine Zuwegung von der Bergrather Straße aus über den dort geplanten Platz ist nur für Fußgän-
ger und Radfahrer vorgesehen. Der Platz soll von heutigen und künftigen Anwohnern als Quar-
tiersplatz genutzt werden und eine entsprechende Aufenthaltsqualität bieten.  

Ruhender Verkehr 

In den neu zu entwickelnden Allgemeinen Wohngebieten (WA) sind überdachte und nicht über-
dachte Stellplätze sowie Garagen innerhalb der überbaubaren Flächen und in den zu diesem 
Zweck festgesetzten Flächen zulässig. Somit wird sichergestellt, dass die erforderlichen Stellplät-
ze auf den Privatgrundstücken errichtet werden können. 
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Die Stellplätze für die geplanten Mehrfamilienhäuser sind gebündelt in Sammelstellplatzanlagen 
vorgesehen, um die sonstigen Grundstücksflächen vom Verkehr freizuhalten und dadurch in den 
Ruhebereichen eine gute Aufenthalts- und Wohnqualität sicherzustellen. 

Im gesamten Plangebiet sind öffentliche Parkstände (ca. 35) innerhalb der Mischverkehrsfläche 
in Längsausrichtung möglich. Die genaue Lage wird in der Ausbauplanung bestimmt.  

Grünkonzept 

Eine an der Bergrather Straße östlich des Hauses Nr. 53 vorhandene Linde wird aufgrund ihrer 
hohen Wertigkeit zum Erhalt festgesetzt.  

Innerhalb der Mischverkehrsfläche, vorwiegend im Randbereich der öffentlichen Parkstände sind 
ca. 20 Bäume und im Bereich der straßenbegleitenden Stellplatzanlagen ebenfalls 25 Bäume an-
zupflanzen, um den Straßenraum aufzulockern und zu durchgrünen. Darüber hinaus werden An-
pflanzungen auch im Bereich der westlichen ehemaligen Sportplatzeingrünung, im Bereich der 
Stellplatzanlagen und entlang der öffentlichen Straßenverkehrsflächen auf den privaten Flächen 
festgesetzt. Die langgezogene öffentliche Grünfläche am geplanten Quartiersplatz soll zum Einen 
der Aufwertung der Platzfläche dienen und zum Anderen als grünes Band den Übergang in das 
neue Quartier betonen. 

Zu erhaltener Vegetationsbestand wird auf privaten Flächen im Bereich der ehemaligen östlichen 
Sportplatzeingrünung, südlich des Quartierszugangs vom Platz an der Bergrather Straße folgend 
und im Bereich der öffentlichen Grünfläche entlang der nördlichen Plangebietsgrenze zur Real-
schule Patternhof hin festgesetzt, der unmittelbar in den Baumbestand auf der Fläche der Real-
schule übergeht. 

Denkmalgeschützte Siedlung „Nothberger Straße / Ludwigstraße“ (WA1) 

Ein Teil der an der Ludwigstraße und Nothberger Straße gelegenen, denkmalgeschützten Sied-
lung „Nothberger Straße / Ludwigstraße“ (Nummer 57 der Denkmalliste) befindet sich innerhalb 
des Geltungsbereiches dieses Bebauungsplans. Hier trifft der Bebauungsplan ausschließlich 
Festsetzungen über die Art der baulichen Nutzung („Allgemeines Wohngebiet“), um städtebaulich 
nicht vertretbare Nutzungen auszuschließen. Hinsichtlich der Zulässigkeit des Maßes der bauli-
chen Nutzung sind für diesen Teil des Geltungsbereiches somit die Kriterien des § 34 BauGB an-
zuwenden, um die denkmalgeschützte Siedlung im Rahmen planungsrechtlicher Beurteilungen 
einheitlich als Ganzes zu betrachten. Hierdurch ist, bezogen auf das dort zulässige Maß der bau-
lichen Nutzung, ein einheitliches Planungsrecht für die gesamte Siedlung gegeben. 

3. PLANUNGSINHALT 

3.1 Art der baulichen Nutzung 

Allgemeines Wohngebiet (WA1-WA6) 

Die Bauflächen auf dem Gebiet des ehemaligen Sportplatzes werden aufgrund der abgeschirm-
ten Lage innerhalb eines Blockinnenbereiches als Allgemeines Wohngebiet (gegliedert in WA4a-
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c, WA5, WA6) festgesetzt. Ziel der Planung ist, aufgrund des hohen Bedarfs an Wohnraum, 
Wohnbauflächen in zentraler Lage zu schaffen. Die angrenzende Bestandsbebauung entlang der 
Straßen Patternhof, Ludwigstraße und Nothberger Straße werden als Allgemeine Wohngebiete 
(WA1 – WA3) zur Sicherung der Bestandsnutzung festgesetzt. 

Die gem. § 4 Abs. 3 Nrn. 1 – 5 BauNVO ausnahmsweise zulässigen Nutzungen (Betriebe des 
Beherbergungsgewerbes, sonstige nicht störende Gewerbebetriebe, Anlagen für Verwaltungen, 
Gartenbaubetriebe und Tankstellen) werden im gesamten Allgemeinen Wohngebiet ausge-
schlossen. Die umliegende Wohnbebauung, die geringe Größe des Plangebietes, die begrenzte 
Dimensionierung der Erschließung des Standortes sowie die begrenzte Anzahl öffentlicher Stell-
plätze sind maßgebend für den hier vorgesehenen Ausschluss der gemäß § 4 Abs. 3 BauNVO 
ausnahmsweise zulässigen Nutzungsarten. Insgesamt stehen für die hier ausgeschlossenen 
Nutzungen ausreichend Flächen innerhalb des Stadtgebietes zur Verfügung, so dass deren Aus-
schluss im Plangebiet vertretbar ist. 

Die beschriebenen Beschränkungen der Art der Nutzung gelten in allen Bereichen der Allgemei-
nen Wohngebiete. Die Unterteilung der Gebiete WA1 – WA6 erfolgt aufgrund verschiedener Kri-
terien. Die Wohngebiete WA1 – WA3 umfassen die bereits erschlossenen Bestandsbebauungen. 
In den Wohngebieten WA4 – WA6 können zukünftig Einzel-, Doppel- und Reihenhäuser mit ma-
ximal 2 Wohneinheiten sowie Mehrfamilienhäuser realisiert werden. 

Mischgebiet (MI) 

Für den mit einem höheren Verkehrs- und Passantenaufkommen belasteten, unmittelbar an der 
Bergrather Straße gelegenen Teilbereich des Bebauungsplans 297 ist aus städtebaulichen Grün-
den eine vielfältigere Nutzung erwünscht. Dieser Bereich wird daher als Mischgebiet „MI“ festge-
setzt, dies entspricht ebenfalls der Darstellung des Flächennutzungsplans. 

Aufgrund der geringen Größe und Tiefe dieser Flächen sowie des rückwärtig angrenzenden All-
gemeinen Wohngebiets werden die nach § 6 Abs. 2 Nrn. 6-8 BauNVO allgemein bzw. gemäß  
§ 6 Abs. 3 ausnahmsweise zulässigen Nutzungen (Gartenbaubetriebe, Tankstellen sowie Ver-
gnügungsstätten im Sinne des § 4 a Abs. 3 Nr. 2 BauNVO) ausgeschlossen. Für die hier ausge-
schlossenen Nutzungen stehen ausreichend Flächen innerhalb des Stadtgebietes zur Verfügung, 
so dass auch hier ein Ausschluss im Plangebiet vertretbar ist. 

3.2 Maß der baulichen Nutzung  

Das Maß der baulichen Nutzung wird, differenziert für das Mischgebiet (MI) sowie für einzelne 
Teilbereiche des Allgemeinen Wohngebietes, gemäß § 16 ff BauNVO durch die Grundflächen-
zahl (GRZ), die Geschossflächenzahl (GFZ), die Zahl der Vollgeschosse und die Höhe der bauli-
chen Anlagen bestimmt. Darüber hinaus werden Trauf- und Firsthöhen sowie Gebäudehöhen 
festgesetzt, um eine angemessene Einheitlichkeit der geplanten Bebauung in Bezug auf die ab-
solute Gebäudehöhe sicherzustellen und dadurch sowohl die Anpassung an die Struktur der um-
gebenden Bebauung als auch gestalterische Qualität zu gewährleisten. 

Im Bereich der denkmalgeschützten Siedlung an der Ludwigstraße, im östlichen Teilbereich des 
WA1 erfolgt keine Festsetzung des Maßes der baulichen Nutzung. In diesem Teilbereich stellt 
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der Bebauungsplan einen einfachen Bebauungsplan gem. § 30 Abs. 3 BauGB dar. Das Maß der 
baulichen Nutzung ist somit gemäß der Kriterien des § 34 BauGB zu beurteilen. 

Zahl der Vollgeschosse / Höhe baulicher Anlagen im Bereich WA1-WA3 

In den bereits erschlossenen und überwiegend bebauten Bereichen WA1 bis WA3 wird auf die 
Festsetzung von Trauf-, First- und Gebäudehöhen verzichtet. Es handelt sich um eine gewach-
sene Bebauungsstruktur, die im Hinblick auf den Bestand diesbezüglich keiner zusätzlichen Be-
schränkungen bedarf. Das Wohngebiet WA3a und WA3b liegt zwischen dem Mischgebiet Berg-
rather Straße/ Nothberger Straße und der denkmalgeschützten Siedlung Nothberger Stra-
ße/Ludwigstraße, hier wird die maximale Geschossigkeit aufgrund des Umgebungsschutzes des 
Baudenkmals niedriger festgesetzt.  

Zahl der Vollgeschosse / Höhe baulicher Anlagen in den Bereichen WA4a-c,WA5, WA6 

Die Trauf- und Firsthöhen werden in Abhängigkeit von der festgesetzten zwingenden Zahl der 
Vollgeschosse definiert und gelten für zwei- bzw. dreigeschossige Gebäude. Für zwei- und drei-
geschossige Flachdachbauten sowie für eingeschossige Anbauten werden zusätzlich maximale 
Gebäudehöhen festgesetzt. Staffelgeschosse werden aufgrund der maximalen Gebäudehöhe 
nicht ermöglicht. Um einheitliche Bemessungsgrundlagen sicherzustellen, werden die den Hö-
henfestsetzungen zugrundeliegenden Begriffe durch die textliche Festsetzungen I.2 eindeutig de-
finiert.  

3.3 Beschränkungen der Zahl der Wohnungen 

Innerhalb des Allgemeinen Wohngebietes WA4a und WA4b wird gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB 
die höchstzulässige Zahl der Wohnungen in Gebäuden auf maximal zwei je Hauseinheit be-
grenzt. Damit soll im Bereich des WA4a und WA4b die Entwicklung von Mehrfamilienhäusern 
entlang der Planstraße A verhindert werden. Diese Festsetzung führt die Struktur der angrenzen-
den Bebauung entlang der Straße Patternhof fort, trägt zur Begrenzung der Besiedlungsdichte 
und damit auch der Begrenzung der Verkehrserzeugung bei.  

Im Bereich des WA4c soll die Bebauung der denkmalgeschützten Siedlung der Ludwigstraße mit 
Mehrfamilienhäusern fortgesetzt werden. Hier wird auf die Begrenzung auf 2 Wohneinheiten je 
Haus verzichtet. 

3.4 Bauweise 

Im Bereich der Allgemeinen Wohngebiete, mit Ausnahme des unter Denkmalschutz stehenden  
Bereiches der Siedlung an der Ludwigstraße (WA1), wird gemäß § 22 BauNVO eine offene Bau-
weise festgesetzt. Dies entspricht der bestehenden und umgebenden Baustruktur und sichert die 
städtebauliche Zielsetzung einer offenen, durchgrünten Bebauung in innerstädtischer Lage. 

Im Mischgebiet entlang der Bergrather Straße wird eine geschlossene Bauweise festgesetzt. 
Zum Einen wird durch diese Festsetzung der Bestand gesichert und die Entwicklung der noch 
unbebauten Flächen in einer angepassten Struktur gewährleistet. Zum Anderen wird die Platz-
kante des zukünftigen Quartiersplatzes an der Bergrather Straße im Norden städtebaulich ein-
deutig geschlossen. Das städtebauliche Konzept mit einer geplanten baulichen Betonung des 
Übergangs vom Platz in das neue Quartier wird über Baulinien gesichert. 
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3.5 Überbaubare Grundstücksflächen 

Die überbaubaren Grundstücksflächen sind überwiegend gemäß § 23 Abs. 1 und 3 BauNVO 
durch Baugrenzen festgesetzt. Nur im Bereich des Platzes an der Bergrather Straße und des Zu-
gangs zum neuen Quartier werden gemäß § 23 Abs. 2 BauNVO Baulinien festgesetzt, um Platz, 
Zugang bzw. Zufahrt durch eine angemessene Raumkante einzufassen. 

Baugrenzen im Bereich der Bestandsbebauung berücksichtigen die vorhandene straßenbeglei-
tende Gebäudestruktur und ermöglichen ggf. angemessene Erweiterungsmöglichkeiten. In den 
Bereichen der Mischgebiete, in denen sich in der Vergangenheit eine rückwärtige und in zweiter 
Reihe eine städtebaulich nicht vertretbare Verdichtung entwickelt hat, werden eingeschossig 
überbaubare Flächen festgesetzt.  

Im Inneren des Plangebietes ist eine Mischung verschiedener Gebäudetypen geplant. Um dieses 
Ziel zu sichern werden die überbaubaren Flächen unterschiedlich angeordnet. Die Baufenster 
sind so angeordnet und begrenzt, dass einerseits eine geordnete Struktur und andererseits eine 
großzügige Durchgrünung des Gebietes gewährleistet werden. 

Im Bereich des WA4 sind zusammenhängende Baufelder festgesetzt, die einen ausreichenden 
Gestaltungsspielraum in Bezug auf die Lage der Baukörper und Parzellierung der Grundstücke 
ermöglicht. Innerhalb des WA5 und WA6 sind aufgrund der festgesetzten Baufenster Neuerrich-
tungen kompakter Mehrfamilienhäusern realisierbar.  

3.6 Nebenanlagen, Stellplätze, Carports und Garagen 

Um Grundstücke insbesondere im schützenswerten rückwärtigen Bereich von Stellplätzen, Car-
ports und Garagen freizuhalten, sind diese gemäß § 12 Abs. 6 BauNVO nur innerhalb der über-
baubaren Flächen und in den zu diesem Zweck festgesetzten Flächen zulässig. 

Innerhalb des Gebietes WA4 sind Nebenanlagen nur innerhalb der zu diesem Zweck festgesetz-
ten Flächen entlang der rückwärtigen Grundstücksgrenzen zulässig. Damit wird eine einheitliche 
Struktur an der rückwärtigen Grundstücksgrenze gewährleistet. 

3.7 Verkehrsflächen 

Die geplanten Erschließungsstraßen werden als Verkehrsfläche mit der besonderen Zweckbe-
stimmung - Verkehrsberuhigter Bereich - gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB festgesetzt. 

Geplant ist die Ausführung als Mischverkehrsfläche, in die öffentliche Parkstände und Baum-
pflanzungen integriert werden. Anordnung und Lage werden in der Ausbauplanung definiert. 

Im Bereich der Einmündung zur Stichstraße wird an der Durchgangsstraße eine Fläche zur Auf-
stellung von Müllbehältern vorgesehen. 

Die Platzfläche an der Bergrather Straße sowie der schmale Weg, der nordöstlich an die Straße 
Patternhof anschließt, werden als Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung mit Zweckbe-
stimmung Fuß- und Radweg festgesetzt. Dies ermöglicht die Gestaltung eines Quartiersplatzes 
mit hoher Aufenthaltsqualität an der Bergrather Straße, der die neue Siedlung mit dem Bestand 
verbindet. Gleichzeitig ist die Durchlässigkeit des gesamten Plangebietes für den Fuß- und Rad-
verkehr gesichert.  
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3.8 Grünordnerische Festsetzungen  

Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern (gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB) 

In den textlichen Festsetzungen wird bestimmt, dass innerhalb der Verkehrsflächen besonderer 
Zweckbestimmung – Verkehrsberuhigter Bereich – ca. 20 und im Bereich der straßenbegleiten-
den Flächen für Stellplätze (St1-St3) ca. 25 standortgerechte Bäume anzupflanzen und dauerhaft 
zu erhalten sind. Hierdurch erfolgen eine Strukturierung des Straßenraums sowie eine Begrü-
nung innerhalb des öffentlichen Raumes. 

Darüber hinaus ist im Bereich der westlichen Sportplatzeingrünung, in dem die dortigen Pyrami-
denpappeln nicht erhalten werden können, eine Fläche (A) festgesetzt, in der ersatzweise An-
pflanzungen vorzunehmen sind. Die Anpflanzfläche B im Bereich der südöstlichen Sammelstell-
platzanlage stellt gleichzeitig Schutz und Übergang zur östlich angrenzenden denkmalgeschütz-
ten Siedlung an der Ludwigstraße dar. Zusammen mit weiteren textlich und zeichnerisch festge-
setzten Heckenpflanzungen entlang von Grundstücksgrenzen (C) dienen diese grünordnerischen 
Festsetzungen einer Durchgrünung des Plangebietes. 

Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Be-
pflanzungen (gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB) 

Eine an der Bergrather Straße vorhandene Linde ist prägend für das Ortsbild an dieser Stelle. 
Ferner trägt dieser Baum aufgrund seines Alters und seiner Größe wesentlich zur Kühlung der 
Luft in diesem innerstädtischen Umfeld bei. Dieser Baum wird somit zum Erhalt festgesetzt.  

Parallel zur östlich gelegenen Planstraße D wird eine 5,00 m breite Fläche für die Erhaltung von 
Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen festgesetzt (D), um den dort bestehenden er-
haltenswerten Baumbestand zu sichern. 

Öffentliche Grünflächen 

Zwischen der nördlichen Plangebietsgrenze und der Verkehrsfläche ist eine öffentliche Grünflä-
che (E) zum Anpflanzen von Sträuchern unter dem Baumbestand des benachbarten Schulgelän-
des festgesetzt. 

Auf der öffentlichen Grünfläche im Bereich des westlichen Zugangs (F) zum Plangebiet ist die 
bestehende Bepflanzung dauerhaft zu erhalten sowie eine Unterpflanzung standorttypischer 
Sträucher vorzunehmen, durch die die Aufenthaltsqualität des Platzes erhöht und gleichzeitig der 
Zugang zum neuen Quartier begleitet und aufgewertet wird.  

3.9 Eingriffs-/ Ausgleichsbilanzierung 

In einem landschaftspflegerischen Fachbeitrag wurden der Eingriff in Natur und Landschaft, der 
durch den Bebauungsplan vorbereitet wird, und der hierfür erforderliche Ausgleich ermittelt. Die 
im Bebauungsplan festgesetzten Maßnahmen sowie die Eingriffs-/Ausgleichszuordnungen basie-
ren auf den Ergebnissen dieses Fachbeitrags. 

Der durch die Planung ermöglichte Eingriff kann nur teilweise innerhalb des Geltungsbereiches 
des Bebauungsplanes 297 – Südlich Patterrnhof – ausgeglichen werden. Das ökologische Rest-
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defizit von 92.260 ökologischen Einheiten wird über das Ökokonto der Stadt Eschweiler kompen-
siert. Eine entsprechende Zuordnungsfestsetzung ist im Bebauungsplan formuliert. 

Die Kompensationsmaßnahmen wurden bereits 2017 und 2018 auf den städt. Grundstücken 
Gemarkung Eschweiler, Flur 112 Nrn. 1 und 23 („Röher Gracht“) umgesetzt. Diese ehemals in-
tensiv ackerbaulich genutzten Grundstücke wurden in Glatthaferwiesen umgewandelt und wer-
den seither nur noch extensiv genutzt. 

4. ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN 

Gemäß § 9 Abs. 4 BauGB werden Bauvorschriften gemäß § 89 BauO NRW als Festsetzungen in 
den Bebauungsplan aufgenommen.  

Um die angestrebte, hochwertige Gestaltung des Plangebietes zu erreichen und das künftige 
Wohngebiet in das bestehende Ortsbild zu integrieren, ist es notwendig, einige grundsätzliche 
Gestaltungsvorgaben zur zukünftigen Bebauung als örtliche Bauvorschrift in den Bebauungsplan 
aufzunehmen. Auch für die zukünftigen Bauherren und Bewohner stellen diese Vorschriften eine 
Sicherheit für den gestalterischen Rahmen ihres direkten Umfeldes dar. Festsetzungen zu Hö-
henentwicklung, Dachform, -farbe und -neigung sowie zur Firstrichtung werden getroffen, um ein 
einheitliches Siedlungsbild zu erzielen. 

Dachform 

Im Bereich des WA4a-c sind nur beidseitig gleich geneigte Satteldächer oder gegeneinander ver-
setzte beidseitig gleich geneigte Pultdächer mit vorgegebenen Dachneigungen und begrenzter 
Versatzhöhe festgesetzt. Durch diese Beschränkung wird die einheitliche Bebauungsstruktur der 
nordöstlich angrenzenden Wohnhäuser (Patternhof 16 - 29) fortgeführt und ein Umgebungs-
schutz der denkmalgeschützten Siedlung sichergestellt.  

Im Bereich des WA5 und WA6 mit zwingender II- bzw. III-Geschossigkeit sind nur Flachdächer, 
beidseitig gleich geneigte Satteldächer oder gegeneinander versetzte, beidseitig gleich geneigte 
Pultdächer mit vorgegebenen Dachneigungen und einer begrenzten Versatzhöhen zulässig.  

Ziel dieser Festsetzung ist eine einheitliche Bebauungsstruktur, die ein qualitativ hochwertiges 
Siedlungsbild ergibt. 

Dacheindeckung 

Zur Anpassung an die benachbarte denkmalgeschützte Siedlung an der Ludwigstraße und um 
eine gestalterische Einheit des Siedlungsbildes im Plangebiet zu erreichen, wird die Farbe der 
Eindeckung der geneigten Dächer mit dunkelgrau bis schwarz festgesetzt. Dachziegel mit einer 
Glasur oder einer glasurähnlichen Oberfläche sind nicht zulässig. 

Firstrichtung 

Zur homogenen Gestaltung ist in den Bereichen WA4a und WA4b die Firstrichtung der Haupt-
baukörper nur parallel zur vorderen Verkehrsfläche zulässig. Hierdurch wird eine einheitliche 
Struktur der östlich anschließenden Bestandsbebauung (Patternhof 16 - 29) gewährleistet.  
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Auch für den Bereich WA6 mit zwingender III-Geschossigkeit ist die Firstrichtung der Hauptbau-
körper vorgegeben, um ein städtebaulich ansprechendes Erscheinungsbild sicherzustellen 

Einfriedungen 

Für die Bereiche WA2 bis WA6 sind, abweichend von der Satzung über die Notwendigkeit, Art, 
Gestaltung und Höhe von Einfriedungen in der Stadt Eschweiler, seitliche und rückwärtige Ein-
friedungen bis zu einer maximalen Höhe von 2,0 m über Gelände nur zulässig, wenn sie aus ei-
ner heimischen Hecke bestehen, auch in Verbindung mit (offenen) Drahtzäunen. Sonstige Zäune 
wie Holzzäune, Betonzäune und –wände sind unzulässig. Dies dient der Schaffung einer Grün-
struktur innerhalb des Quartiers. 

5. KENNZEICHNUNGEN  

Humose Böden, Baugrundverhältnisse  

Das gesamte Plangebiet ist gemäß § 9 Abs. 5 Nr. 1 BauGB aufgrund des humosen Bodenmate-
rials als Fläche gekennzeichnet, bei deren Bebauung besondere bauliche Maßnahmen insbe-
sondere im Gründungsbereich erforderlich sind. 

Aufgrund der Baugrundverhältnisse sind die Bauvorschriften der DIN 1054 „Baugrund- Sicher-
heitsnachweise im Erd- und Grundbau“ und die DIN 18196 „Erd- und Grundbau; Bodenklassifika-
tion für bautechnische Zwecke“ sowie die Bestimmungen der Bauordnung des Landes Nordrhein-
Westfalen zu beachten. 

Altlasten 

Innerhalb des Plangebiets sind vier Flächen gemäß § 9 Abs. 5 Nr. 3 BauGB gekennzeichnet, de-
ren Böden erheblich mit umweltgefährdenden Stoffen belastet sind.  

Nach aktuellem Altlastenverdachtsflächenkataster der StädteRegion Aachen sind im Bebauungs-
plangebeite drei Altlastenverdachtsflächen registriert. Diese werden entsprechend gekennzeich-
net. Es handelt sich um die Altlastenverdachtsfläche Kataster-Nr. 5103/0206 - ehemaliges Zink-
walzwerk, Altlastenverdachtsfläche Kataster-Nr. 5103/1769, Altlastenverdachtsfläche Kataster-
Nr. 5103/0214 - Altstandort ehemalige Bauunternehmung, Tankstelle und Gebrauchtwagenhan-
del. Zusätzlich wird die Fläche des Sportplatzgeländes aufgrund vorhandener und belasteter Auf-
füllungen gekennzeichnet. 

6. NACHRICHTLICHE ÜBERNAHME 

Baudenkmal 

Im östlichen Teil des Plangebietes befindet sich entlang der Nothberger Straße und der Ludwig-
straße eine um 1926 erbaute Siedlung mit direkt zugehörigen Freiflächen und strukturierender 
Bepflanzung mit Einzelbäumen und Hecken. Diese ist als Baudenkmal Nr. 57 „Siedlung Nothber-
ger Straße/Ludwigstraße" in die Denkmalliste der Stadt Eschweiler Teil A eingetragen. Die Ge-
samtanlage des nach dem Denkmalschutzgesetz (DSchG) NRW geschützten Baudenkmals wird 
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nachrichtlich übernommen und im Bebauungsplan mit einem entsprechenden Planzeichen um-
grenzt. 

7. HINWEISE 

Altlasten / sonstige Böden mit schädlichen Verunreinigungen 

Im Bereich der gekennzeichneten Flächen (Altlastenverdachtsfläche Kataster-Nr. 5103/1769, Alt-
lastenverdachtsfläche Kataster-Nr. 5103/0214 - Altstandort ehemalige Bauunternehmung, Tank-
stelle und Gebrauchtwagenhandel sowie die Fläche des Sportplatzgeländes) deren Böden erheb-
lich mit umweltgefährdenden Stoffen belastet sind, sind Einzelbauvorhaben oder Nutzungsände-
rungen der Unteren Bodenschutzbehörde der StädteRegion Aachen zur Stellungnahme vorzule-
gen.  

Innerhalb der gekennzeichneten Fläche des Sportplatzgeländes sind Erdarbeiten aufgrund vor-
handener Anschüttungen und Schwermetallbelastungen durch einen unabhängigen Sachver-
ständigen gutachterlich zu begleiten.  

Die im Rahmen von Baumaßnahmen anfallenden Auffüllböden und die eventuell beim Baugru-
benaushub anfallenden Auelehme sind vor Abtransport chemisch zu untersuchen, durch den 
Gutachter zu deklarieren und entsprechend zu entsorgen/ verwerten. Hierzu ist die Abstimmung 
mit dem Umweltamt der StädteRegion Aachen erforderlich. Die Abstimmung ist vor Abtransport 
der Materialien durchzuführen. 

Innerhalb der gekennzeichneten Fläche des ehemaligen Sportplatzgeländes sind aufgrund der 
Bodenbelastungen  

- Vorgärten, Hausgärten oder Grün- und Spielflächen in einer Schichtdicke von mind. 35 cm, 

- Nutzgärten in einer Schichtdicke von mind. 60 cm 

mit unbelastetem Boden zu überdecken. 

Bodendenkmalpflege 

Die Bestimmungen der §§ 15 und 16 DSchG NW sind zu beachten. Demnach sind bei Bodenbe-
wegungen auftretende archäologische Funde und Befunde der Gemeinde als Untere Denkmal-
behörde oder dem LVR - Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland, Außenstelle Nideggen un-
verzüglich zu melden. Bodendenkmal und Fundstelle sind in unverändertem Zustand zu belas-
sen. Die Weisungen des LVR - Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland sind für den Fortgang 
der Arbeiten abzuwarten. 

Kampfmittel 

Innerhalb des Plangebietes fanden vermehrte Kampfhandlungen statt. Eine Überprüfung der 
Bauflächen wird empfohlen, da nicht auszuschließen ist, dass Kampfmittel im Boden vorhanden 
sind. Insoweit sind Erdarbeiten mit entsprechender Vorsicht auszuführen. Sollten Kampfmittel ge-
funden werden, sind die Arbeiten sofort einzustellen und umgehend die zuständige Ordnungsbe-
hörde, der Kampfmittelbeseitigungsdienst (KBD) oder die nächste Polizeidienststelle zu verstän-
digen. 
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Grundwasserverhältnisse 

Der natürliche Grundwasserspiegel steht nahe der Geländeoberfläche an. Der Grundwasser-
stand kann vorübergehend durch künstliche oder natürliche Einflüsse verändert sein. Bei den 
Abdichtungsmaßnahmen ist ein zukünftiger Wiederanstieg des Grundwassers auf das natürliche 
Niveau zu berücksichtigen. Hier sind die Vorschriften der DIN 18 195 „Bauwerksabdichtungen“ zu 
beachten. 

Humose Böden, Baugrundverhältnisse 

Das gesamte Plangebiet liegt in einem Auegebiet, in dem der natürliche Grundwasserspiegel na-
he der Geländeoberfläche ansteht und der Boden humoses Bodenmaterial enthalten kann. 

Humose Böden sind empfindlich gegen Bodendruck und im Allgemeinen kaum tragfähig. Erfah-
rungsgemäß wechseln die Bodenschichten auf kurzer Distanz in ihrer Verbreitung und Mächtig-
keit, so dass selbst bei einer gleichmäßigen Belastung diese Böden mit unterschiedlichen Set-
zungen reagieren können. 

Das Plangebiet liegt in einem Auegebiet. Wegen der Bodenverhältnisse im Auegebiet sind bei 
der Bauwerksgründung ggf. besondere bauliche Maßnahmen, insbesondere im Gründungsbe-
reich, erforderlich. Hierzu sind die Bauvorschriften des Eurocode 7 „Geotechnik“ DIN EN 1997-1 
mit nationalem Anhang, die Normblätter der DIN 1054 „Baugrund – Sicherheitsnachweise im Erd- 
und Grundbau – Ergänzende Regelungen“, und der DIN 18 196 „Erd- und Grundbau; Bodenklas-
sifikation für bautechnische Zwecke“ mit der Tabelle 4, die organische und organogene Böden für 
Baugrund als ungeeignet einstuft, sowie die Bestimmungen der Bauordnung des Landes NRW zu 
beachten. 

8. UMSETZUNG DES BEBAUUNGSPLANS 

8.1 Ver- und Entsorgung, Niederschlagswasserbeseitigung 

Energieversorgung 

Die Versorgung mit Wasser, Strom, Erdgas, Fernwärme und Telekommunikation wird durch die 
jeweiligen Versorgungsträger sichergestellt. 

Entwässerung 

Gemäß § 44 Landeswassergesetz (LWG NW) besteht für Grundstücke, die nach dem 01.01.1996 
erstmals bebaut, befestigt, oder an das öffentliche Kanalnetz angeschlossen werden, die Ver-
pflichtung, das anfallende Niederschlagswasser vor Ort zu versickern, zu verrieseln oder ortsnah 
direkt oder ohne Vermischung mit Schmutzwasser über eine Kanalisation in ein Gewässer einzu-
leiten, soweit dieses schadlos möglich ist. Für das Plangebiet besteht eine solche Verpflichtung 
für die noch unbebauten Grundstücke.  
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Niederschlagswasserbeseitigung 

Zur Regenwasserableitung wurde durch das Ingenieurbüro Tuttahs & Meyer, Aachen, ein Ent-
wässerungskonzept erstellt und mit dem Wasserverband Eifel-Rur abgestimmt. 

Die Einleitung des Regenwassers in die bestehende umliegende Mischwasserkanalisation ist 
nach § 55 Abs. 2 WHG unzulässig. Eine Versickerung des Niederschlagwassers ist an dieser 
Stelle nicht möglich, da der Boden nicht versickerungsfähig und Teilbereiche des Plangebietes 
als Altlastenfläche erfasst ist. 

Eine Regenwasserableitung in die Inde wurde in dem Konzept differenzierter betrachtet. Das an-
fallende Regenwasser kann ohne Rückhaltung in die Inde eingeleitet werden. Das dazu erforder-
liche Gefälle von 6 % vom Plangebiet bis zur Inde ist zur Verlegung einer Rohrleitung (DN 600) 
ausreichend. 

Eine mögliche Trassenführung einer entsprechenden Rohrleitung verläuft über das Gelände der 
städtischen Realschule Patternhof. 

Schmutzwasserbeseitigung 

Das anfallende Schmutzwasser wird in die örtliche Kanalisation eingeleitet. 

Abfallentsorgung 

Die Abfallentsorgung wird durch den Entsorgungsträger sichergestellt. Den Grundsätzen der 
Kreislaufwirtschaft und den gesetzlichen Pflichten nach den Rechtsgrundlagen ist zu entspre-
chen. Dies schließt insbesondere die Beachtung der Abfallvermeidung und -trennung sowie der 
Überlassungspflicht für Abfälle gemäß Gewerbeabfallverordnung und Abfallsatzung der Stadt  
Eschweiler mit ein. Zur Umsetzung der sich hieraus ergebenden Verpflichtungen stehen ausrei-
chende Flächen innerhalb der überbaubaren Flächen zur Verfügung. 

Löschwasserversorgung 

Der Brandschutz in der Stadt Eschweiler wird durch die ortsansässige Feuerwehr gewährleistet. 
Bei der Erschließung des Gebietes wird eine ausreichende Löschwasserversorgung mit entspre-
chenden Entnahmemöglichkeiten sichergestellt. 

8.2 Verkehrliche Erschließung 

Die äußere verkehrliche Erschließung des Plangebietes ist über das bestehende Straßennetz 
(Bergrather Straße, Patternhof, Ludwigstraße) gegeben.  

Die Hauptanbindung des Gebietes erfolgt von Westen über die Straße „Patternhof“. Innerhalb 
des Plangebietes wird eine innere Erschließung aufgrund der dort geringen Verkehrsbelastung in 
Form einer Mischverkehrsfläche errichtet. Hierdurch erhöht sich die Aufenthaltsqualität im Stra-
ßenraum. 

Die gewählten Querschnitte ermöglichen bei den das zentrale Plangebiet erschließenden Plan-
straßen B und E sowohl den Begegnungsfall PKW - PKW als auch PKW – LKW. 
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Die am nördlichen Rand des Plangebietes gelegene Planstraße A ist aufgrund des Querschnitts 
für eine Einbahnregelung vorgesehen. Der dortige Querschnitt ermöglicht den Begegnungsfall 
PKW - Fahrrad.  

8.3 Bodenordnende Maßnahmen 

Bodenordnende Maßnahmen gemäß § 45 ff. BauGB behält sich die Stadt ggf. vor. 

9. UMWELTBELANGE 

Zu dem Bebauungsplan wurde eine Umweltprüfung durchgeführt. Das Ergebnis der Umweltprü-
fung wird im Umweltbericht (Teil B der Begründung) dargestellt. 

9.1 Eingriff in Natur und Landschaft 

Sind aufgrund der Aufstellung von Bauleitplänen Eingriffe in Natur und Landschaft gemäß Bun-
desnaturschutzgesetz zu erwarten, so ist über die Vermeidung und den Ausgleich nach den Vor-
schriften des BauGB zu entscheiden. Vermeidbare Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft 
sind zu unterlassen, unvermeidbare Beeinträchtigungen durch geeignete Maßnahmen auszuglei-
chen. 

Für die Aufstellung des Bebauungsplans 297 - Südlich Patternhof - wurde ein Landschaftspflege-
rischer Fachbeitrag erstellt, in dem die möglichen Eingriffe in Natur und Landschaft bewertet und 
bilanziert sowie Aussagen zu erforderlichen Ausgleichsmaßnahmen getroffen werden.  

Zur Vermeidung bzw. Minderung des möglichen Eingriffes werden im Westen des Plangebietes 
und im Osten im Bereich der Sammelstellplatzanlage sowie entlang einiger Grundstücksgrenzen 
die Anpflanzflächen A, B und C festgesetzt. Während in den Fläche A und B Hochstammbäume 
und Sträucher anzupflanzen sind, müssen in den Flächen C Heckenpflanzungen vorgenommen 
und entwickelt werden.  

Als weitere Ausgleichsmaßnahmen innerhalb des Plangebietes ist im Bereich von bestehendem 
Baumbestand die mit D bezeichnete Fläche mit Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhal-
tung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen festgesetzt. Die bestehende Be-
pflanzung ist dauerhaft zu erhalten und bei Abgang zu ersetzen. 

Auch im Bereich der öffentlichen Grünflächen werden grünordnerische Festsetzungen getroffen. 
In der öffentlichen Grünfläche E entlang der nördlichen Grenze zur Realschule Patternhof ist eine 
Anpflanzung von Sträuchern unter dem Baumbestand des benachbarten Schulgeländes festge-
setzt. In der öffentlichen Grünfläche F am westlichen Eingang zur Siedlung ist die bestehende 
Bepflanzung dauerhaft zu erhalten sowie eine Unterpflanzung standorttypischer Sträucher vorzu-
nehmen. 

Unter Berücksichtigung dieser Festsetzungen führt der Landschaftspflegerische Fachbeitrag zu 
dem Ergebnis, dass die durch die Planung ermöglichten Eingriffe in Natur und Landschaft nicht in 
vollem Umfang innerhalb des Plangebietes ausgeglichen werden können. Das ermittelte Defizit in 
Höhe von 92.260 ökologischen Einheiten (öE) wird über das Ökokonto der Stadt Eschweiler 
kompensiert. 
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9.2 Artenschutz in der Bauleitplanung 

Artenschutzrechtliche Belange müssen grundsätzlich, so auch bei allen Bauleitplanverfahren 
(einschließlich der Bebauungspläne zur Innenentwicklung nach § 13 a BauGB und der verein-
fachten Verfahren nach § 13 BauGB) und baurechtlichen Genehmigungen berücksichtigt werden. 
Hierzu wurde eine Artenschutzprüfung (ASP I) durchgeführt (Stadt Eschweiler, Abteilung Frei-
raum und Grünordnung, Februar 2019).  

Für den Artenschutz sind im Plangebiet insbesondere der zum Teil alte heimische Baumbestand 
sowie die Sukzessionsfläche (ehemalige Rollschuhbahn) relevant. Die bis zum Sommer 2017 in-
tensiv genutzten Sportflächen hingegen stellen keine geeigneten Lebensräume für planungsrele-
vante Tierarten dar. Der Hauptplatz wurde als Rasenplatz mehrmals jährlich gedüngt und wäh-
rend der Vegetationszeit mindestens einmal wöchentlich gemäht. Die Zusammensetzung des 
Sportrasens beschränkt sich auf wenige Rispen- und Weidelgrassorten, die durch ihre Wuchsei-
genschaften eine Scherfestigkeit des Rasens bewirken. Die ökologische Wertigkeit ist hier gering. 
Gleiches gilt für die intensiv gepflegten Nebenanlagen. Die Laufbahn sowie der Trainingsplatz 
weisen einen Tennenbelag auf, wobei der Trainingsplatz keine regelmäßige Pflege erfuhr und 
zwischenzeitzeitlich mit Moos und Gräsern durchsetzt ist. 

Das Fachinformationssystem des LANUV „Geschützte Arten in NRW“ enthält für den 4. Quadran-
ten des Messtischblattes 5103 (Eschweiler) in dem sich das Plangebiet befindet, insgesamt 25 
planungsrelevante Arten, die seit dem Jahr 2000 nachgewiesen wurden bzw. seit dem Jahr 2000 
der Nachweis von Brutvorkommen geführt wurde. Beschränkt man die Abfrage auf die im Plan-
gebiet vorkommenden Lebensraumtypen (Kleingehölze, Flächen ohne Vegetation, Gärten, Ge-
bäude, Höhlenbäume und Brache), bleibt die Anzahl der potentiell vorkommenden planungsrele-
vanten Arten unverändert. Hiervon entfallen 22 Arten auf Vögel und drei Arten auf Säugetiere. 
Aus der Gruppe der Amphibien und Reptilien werden für den Quadranten keine planungsrelevan-
ten Arten benannt. Aufgrund der Ausstattung und Größe der vorhandenen Lebensräume sowie 
Beobachtungen vor Ort kann das Vorhandensein einer Vielzahl dieser Arten mit großer Wahr-
scheinlichkeit ausgeschlossen werden. Im Bereich der Altbäume, insbesondere der Pyramiden-
pappeln konnten keine Höhlen oder Nischen festgestellt werden, die als Nistplatz für geschützte 
Vögel bzw. Sommer-/Winterquartier für Fledermäuse dienen. Eine eingehende Artenschutzprü-
fung (ASP II) ist hiernach nicht erforderlich. 

Die Abfrage konkreter Fundorte von planungsrelevanten Arten im Plangebiet im LINFOS (Land-
schaftsinformationssammlung der LANUV) verlief negativ. Auch sonst sind im Plangebiet keine 
konkreten Hinweise auf das Vorhandensein planungsrelevanter Arten gegeben. Gesetzlich ge-
schützte Biotope gemäß § 30 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) und § 42 Landesnatur-
schutzgesetz NRW (LNatSchG NRW) sowie festgesetzte Natura 2000-Gebiete (FFH-Gebiete und 
Vogelschutzgebiete) sind im Plangebiet und auch in der näheren Umgebung des Plangebiets 
nicht vorhanden. 

Der vorhandene, zum größten Teil ältere Baumbestand bietet natürlich allen heimischen, auch 
den “Allerweltsarten“ Fortpflanzungs- und Ruhestätten. Auch hier sind die gesetzlichen Vorgaben 
hinsichtlich der Beachtung der Nist- und Brutzeit (keine Fäll- und Rodungsarbeiten in der Zeit 
vom 1. März bis zum 30 September) einzuhalten. 
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9.3 Immissionsschutz 

Lärm 

Das Plangebiet ist teilweise durch Verkehrslärm der westlich tangierenden Bergrather Straße so-
wie durch den nördlich gelegenen Schulstandort Patternhof vorbelastet. Erhebliche Auswirkungen 
auf gesunde Wohnverhältnisse im Plangebiet sind dadurch jedoch nicht zu erwarten. 

Luftschadstoffe 

Durch die von dem Fahrzeugverkehr auf den angrenzenden Verkehrsflächen (insbesondere hier 
die Bergrather Straße) ausgestoßenen, verkehrsbedingte Luftschadstoffe ist von einer Vorbelas-
tung auszugehen. Besondere Maßnahmen zum Schutz der dort geplanten Wohnnutzung sind 
nach derzeitigem Kenntnisstand jedoch nicht erforderlich. 

9.4 Bodenschutz 

Altlasten  

Innerhalb des Plangebietes im Bereich des ehemaligen Bolzplatzes bzw. des ehem. Rollschuh-
feldes (= heutige Brachfläche südlich des Sportplatzes) befindet sich die Altlastenverdachtsfläche 
Kataster-Nr.5103/0206 - ehemaliges Zinkwalzwerk, die im Altlastenkataster der StädteRegion 
Aachen geführt wird.  

Der Gebäudebestand des ehemaligen Zinkwalzwerkes wurde in den 1960er Jahren abgerissen, 
wobei Keller, Kellerdecken, Fundamente und überwölbe Wassergräben im Untergrund verblieben 
sind. 

Für die Wiedernutzbarmachung von solchen Brach- und Altlastenflächen (das ehemalige Zink-
walzwerk am Patternhof ist hierzu zu zählen) hat die Landesregierung NRW zu Beginn des Jah-
res 2017 ein Sonder-Förderprogramm initiiert, mit dem die Kommunen bei ihren Bemühungen zur 
Schaffung von Flächen für die Errichtung von bezahlbarem Wohnungsbau unterstützt werden.  

Im Rahmen dieses Förderprogramms wurde die Altlastenfläche zwischenzeitlich für eine Wohn-
nutzung aufbereitet und wird künftig nur noch nachrichtlich im Altlastenkataster geführt. 

Hinsichtlich des Umgangs mit dem Boden kann das Plangebiet im Wesentlichen in zwei Teilbe-
reiche untergliedert werden: 

1. Ehem. Bolzplatz bzw. Rollschuhbahn einschließlich des Erdwalles mit dem darauf befindlichen 
Vereinsheim (= südliches Plangebiet) und 

2. Sport- bzw. Rasenplatz einschließlich Laufbahn sowie dem nördlichen Randwall und dem 
ehem. Kinderspielplatz (= nördliches Plangebiet)  

zu 1.: 

Hierbei handelt es sich um Altlastenverdachtsfläche Kataster-Nr. 5103/0206 - ehemaliges Zink-
walzwerk. Die gesamte Altlastenfläche wurde vom AAV (Verband für Flächenrecycling und Altlas-
tensanierung) mit Blick auf die künftige Nutzung soweit aufbereitet und hergerichtet, dass diese 
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für eine Wohnbebauung ohne größere Einschränkungen und Auflagen vor allem in Bezug auf 
den Umgang mit Boden frei gegeben werden kann.  

zu 2.:  

Für den Bereich des heutigen Rasenplatzes einschließlich der Laufbahn und der Brachfläche im 
Osten (ehem. Kinderspielplatz) wurde eine Altlastenuntersuchung (HYDR.O. Geologen und Inge-
nieure, Juli 2017) durchgeführt. Die Ergebnisse dieser Untersuchungen lassen sich wie folgt zu-
sammenfassen: 

Der gesamte Bereich um den Sportplatz wurde wahrscheinlich mit dem Bau des Sportplatzes um 
1900 großflächig angeschüttet. Hier folgen unter der ca. 0,1 m mächtigen Oberbodenschicht (Ra-
senplatz) die Anschüttungen, in denen neben Kiesen und Schluffen auch Schlacke, Kohle und 
Ziegelbruch enthalten sind. Ab einer Tiefe von rd. 2 m steht der natürliche Boden in Form von 
Löß- bzw. Auelehm an, der ab 4,5 m von den Terrassenkiesen der Inde unterlagert wird. 

Auf der Basis der durchgeführten Schadstoffuntersuchungen ergibt sich folgendes Bild: 

Im Bereich der Laufbahn (rote Tennendeckschicht, Mächtigkeit ca. 20 cm) und im nördliche 
Randwall (Mächtigkeit ca. 80 cm) werden die Prüfwerte für Wohngebiete gem. der Bundesbo-
denschutzverordnung insbesondere bei den Parametern Arsen, Blei und Zink überschritten. Für 
die geplante Wohnbebauung sollte deshalb das Tennenmaterial der Aschenbahn und der nördli-
che Randwall abgetragen und entsorgt werden. 

Nach Entsorgung des Tennenmaterials und des nördlichen Randwalls können die vorhandenen, 
ca. 2 m mächtigen, flächendeckend vorhandenen Auffüllungen vor Ort verbleiben, da eine Über-
schreitung der Prüfwerte für Wohngebiete nach der Bodenschutzverordnung nicht festgestellt 
wurde. Gleichwohl sind  im Zusammenhang mit dem Baugrubenaushub und in Abhängigkeit von 
der jeweiligen Flächennutzung für diese Anschüttungen besondere Vorkehrungen durchzuführen: 

1. Im Bereich von Freiflächen (Hausgärten oder Grün- und Spielfläche) sind die Auffüllungen mit 
einer Schicht aus sauberem Bodenmaterial abzudecken, wobei sich in Abhängigkeit von der be-
absichtigten Nutzung folgende Mindestmächtigkeiten ergeben: 

- Vorgärten, Hausgärten oder Grün- und Spielflächen in einer Schichtdicke von mind. 35 cm, 

- Nutzgärten in einer Schichtdicke von mind. 60 cm 

Dies wurde als Hinweis in den Bebauungsplan aufgenommen. 

2. Aushubarbeiten (Baugrubenaushub) sind gutachterlich zu begleiten, wobei das Aushubmateri-
al vor der Entsorgung/Verwertung zu beproben und chemisch zu untersuchen ist.  

Diese Maßnahmen gelten auch für die Brachfläche östlich des Sportplatzes (ehem. Kinderspiel-
platz) 

Dies wurde als Hinweis in den Bebauungsplan aufgenommen. 

Des Weiteren befindet sich in der Bergrather Straße kurz vor der Einmündung in die Nothberger 
Str. die Altlastenverdachtsfläche 5103/0214. Dort wurden in der Zeit von 1929 bis 1984 bei wech-
selnder Nutzung eine Bauunternehmung, eine Tankstelle und ein Gebrauchtwagenhandel betrie-
ben. 
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Auf Boden- bzw. Altlastenuntersuchungen im Bereich dieser Altlastenverdachtsfläche konnte im 
Rahmen des Bauleitplanverfahrens verzichtet werden, da ein Hinweis in den Bebauungsplan 
aufgenommen wurde, dass Anträge auf Umnutzung und Baumaßnahmen im Bereich dieser Alt-
lastenverdachtsfläche der Unteren Bodenschutzbehörde der StädteRegion Aachen vorgelegt 
werden.  

Eine weitere Altlastenverdachtsfläche mit der Katasternummer 5103/1769 ist an der Bergrather 
Straße gegenüber der Einmündung in die Martin-Luther-Str. erfasst. Diese Fläche wurde in der 
Vergangenheit und auch aktuell als Verkaufsplatz von Gebrauchtwagenhändlern genutzt. 

Auch auf dieser Fläche konnte auf Boden- bzw. Altlastenuntersuchungen im Rahmen der Bau-
leitplanung verzichtet werden, da im Bebauungsplan der Hinweis aufgenommen wurde, dass An-
träge auf Umnutzung und Baumaßnahmen im Bereich dieser Altlastenverdachtsfläche der Unte-
ren Bodenschutzbehörde der StädteRegion Aachen vorgelegt werden.  

Bodenschutzklausel 

Gemäß § 1 a Abs. 2 BauGB soll mit Grund und Boden sparsam und schonend umgegangen 
werden; dabei sind zur Verringerung der zusätzlichen Inanspruchnahme von Flächen für bauliche 
Nutzungen die Möglichkeiten der Entwicklung der Gemeinde insbesondere durch Wiedernutz-
barmachung von Flächen, Nachverdichtung und andere Maßnahmen zur Innenentwicklung zu 
nutzen sowie Bodenversiegelungen auf das notwendige Maß zu begrenzen. Landwirtschaftlich, 
als Wald oder für Wohnzwecke genutzte Flächen sollen nur im notwendigen Umfang umgenutzt 
werden. 

Die Flächen im zentralen Bereich des Geltungsbereichs wurden bisher als Sportplatz genutzt. 
Der Trainingsbetrieb an dieser Stelle wurde kürzlich eingestellt. Eine Inanspruchnahme landwirt-
schaftlich genutzter Flächen oder Waldflächen erfolgt in diesem Verfahren nicht. 

 

10. GUTACHTEN 

Es wurden folgende Fachgutachten erstellt: 

- Landschaftspflegerischer Fachbeitrag, Abteilung 662 - Freiraum und Grünordnung, Stadt  
Eschweiler, September 2019 

- Artenschutzprüfung I, Abteilung 662 - Freiraum und Grünordnung, Stadt Eschweiler, Februar 
2019 

- Entwässerungskonzept Bebauungsplan 297 – Südlich Patternhof –, Tuttahs & Meyer  
Ingenieurgesellschaft - Aachen, Juli 2019 

- Altlastenuntersuchung auf dem Sportplatzgelände Patternhof in 52249 Eschweiler, Flur 22, 
Flurstück 186 sowie auf dem angrenzenden Flurstück 220, HYDR.O. Geologen und Ingenieu-
re - Aachen, Juli 2017  

- Baugrundgutachten, Neubau von vier Mehrfamilienhäusern auf der Fläche des ehem. Zink-
walzwerkes in 52249 Eschweiler, HYDR.O. Geologen und Ingenieure - Aachen, Juli 2019 
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- Ehemaliges Zinkwalzwerk“ in Eschweiler, Durchführung von Untersuchungen, Planungsleis-
tungen und Begleitung der Baumaßnahmen, Dokumentation und Auswertung der Untersu-
chungen, HYDR.O. Geologen und Ingenieure - Aachen, April 2019 

11. STÄDTEBAULICHE DATEN 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans 297- Südlich Patternhof - umfasst eine Fläche von ca. 
4,4 ha mit folgender Unterteilung: 

Nutzungsart Flächengröße in qm  
(ca.- Angaben) 

in % 

Mischgebiet 6.760 15 

Allgemeines Wohngebiet 31.180 70 

Straßenverkehrsfläche 

Verkehrsfläche besonderer  
Zweckbestimmung 

Summe Verkehrsflächen  

1.030 

4.910 

 

5.940 

 

 

 

14 

Öffentliche Grünfläche 540 1 

Gesamt 44.420 100 

 

 

 

Eschweiler, den  17.02.2020 

 

gez. R. Führen 
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TEIL B: UMWELTBERICHT 

 (entsprechend Anlage 1 zu § 2 Absatz 4 BauGB) 

 

 

1. EINLEITUNG 

1.1 Kurzdarstellung des Inhalts und der wichtigsten Ziele des Bauleitplans 

1.2 Darstellung der in Fachgesetzen und Fachplänen festgelegten Ziele des Umweltschut-
zes und die Art der Berücksichtigung der Ziele 

 

2. BESCHREIBUNG UND BEWERTUNG DER ERMITTELTEN ERHEBLICHEN UMWELTAUS-
WIRKUNGEN 

2.1 Schutzgüter Landschaft, Tiere und Pflanzen, Biologische Vielfalt 

2.2 Schutzgüter Fläche, Boden, Wasser, Grundwasser, Luft und Klima 

2.3 Schutzgut Menschen, deren Gesundheit und die Bevölkerung 
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2.5 Erneuerbare Energien 

2.6 Wechselwirkungen zwischen den dargestellten Umweltmedien 
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2.8 In Betracht kommende anderweitige Planungsmöglichkeiten 

 

3. ZUSÄTZLICHE ANGABEN UND ZUSAMMENFASSUNG 

3.1 Verwendete Verfahren und Probleme bei der Erstellung der Angaben 

3.2 Geplante Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen Auswirkungen 

3.3 Zusammenfassung 

3.4 Verwendete Quellen 

3.5 Gutachten und Fachbeiträge 
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1. EINLEITUNG 

Im Rahmen des Bauleitplanverfahrens zur Aufstellung des Bebauungsplans 297 - Südlich Pat-
ternhof - wurde zur Berücksichtigung der Belange des Umweltschutzes eine Umweltprüfung 
durchgeführt. Darin wurden die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt, be-
schrieben und bewertet. Die Umweltprüfung beschränkt sich dabei auf das, was nach gegenwär-
tigem Wissensstand, allgemein anerkannten Prüfmethoden sowie Inhalt und Detaillierungsgrad 
des Bauleitplans in angemessener Weise verlangt werden kann. Die Beschreibung und Bewer-
tung der geprüften Umweltbelange erfolgt im vorliegenden Umweltbericht.  

1.1 Kurzdarstellung des Inhalts und der wichtigsten Ziele des Bauleitplanes 

Das Plangebiet liegt am östlichen Rand des Eschweiler Stadtzentrums, unmittelbar südlich der 
Realschule Patternhof. Der Geltungsbereich des Bebauungsplans 297 - Südlich Patternhof - um-
fasst eine Fläche von ca. 4,4 ha. 

Aufgrund von Änderungen in der Vereinsstruktur und der Zusammenlegung von mehreren Sport-
anlagen wurde der Sportplatz Patternhof aus der Nutzung genommen und der Spielbetrieb auf 
andere Sportanlagen in Eschweiler verlagert. Die Flächen des Sportplatzes Patternhof bieten 
sich somit für die Entwicklung eines innenstadtnahen Wohngebietes an. 

Konkretes Planungsziel ist die Entwicklung eines zentral gelegenen Wohngebietes unter Berück-
sichtigung eines größeren Anteils an bezahlbarem Wohnraum auf den Flächen der aufgegebe-
nen, innerstädtisch gelegenen Sportplatzanlage. Damit soll dem vorhandenen hohen Bedarf an 
zentrumsnahen Wohnflächen Rechnung getragen werden. 

Entsprechend des städtebaulichen Konzeptes können durch die Aufstellung des Bebauungsplans 
im Allgemeinen Wohngebiet ca. 160 Wohneinheiten (davon ca. 14 in Einfamilienhäusern, ca. 36 
in den Stadtvillen sowie ca. 110 Wohnungen in den Mehrfamilienhäusern) neu errichtet werden. 
Hinzu kommen weitere Wohnungen innerhalb des Mischgebietes in den an der Bergrather Stra-
ße zu errichtenden Gebäuden. 

1.2 Darstellung der in Fachgesetzen und Fachplänen festgelegten Ziele des Umweltschutzes 
und die Art der Berücksichtigung der Ziele 

Regionalplan 

Im Regionalplan für den Regierungsbezirk Köln, Teilabschnitt Region Aachen wird der Planbe-
reich als „Allgemeiner Siedlungsbereich“ dargestellt. 

Flächennutzungsplan 

Der Flächennutzungsplan (FNP 2009) stellte im überwiegenden nördlichen Teil des Geltungsbe-
reichs des Bebauungsplans 297 „Grünfläche mit der Zweckbestimmung Sportplatz“ dar. Zur Ent-
wicklung eines Wohngebietes war in diesem Bereich eine Änderung des FNP in „Wohnbauflä-
chen“ erforderlich. Dies erfolgte im Verfahren zu dessen 17. Änderung, rechtswirksam seit dem 
23.03.2019. 
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Bebauungsplan 

Für das Plangebiet bestehen keine rechtskräftigen Bebauungspläne. Zur Umsetzung der verfolg-
ten städtebaulichen Ziele wird das hier betrachtete Verfahren zur Aufstellung des Bebauungs-
plans 297 - Südlich Patternhof - durchgeführt. 

Landschaftsplan/Schutzgebiete 

Das Plangebiet des Bebauungsplans 297 - Südlich Patternhof - befindet sich außerhalb des Gel-
tungsbereichs eines Landschaftsplanes. Für die Flächen sind auch keine besonders geschützten 
Teile von Natur und Landschaft gemäß §§ 23 - 29 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) außer-
halb eines Landschaftsplanes festgesetzt. 

Der Landschaftsplan III -Eschweiler/Stolberg- setzt im näheren Umfeld des Plangebietes folgen-
de Schutzgebiete fest: 

LB 2.4-16 geschützter Landschaftsbestandteil Bergehalde nordöstlich Bergrath (2 Teilbe-
reiche) (ca. 220 m südöstlich des Plangebietes) 

LSG 2.2-5 Landschaftsschutzgebiet zwischen Eschweiler und Weisweiler mit Halde Nier-
chen und Bovenberger Wald (ca. 400 m östlich des Plangebietes) 

Die genannten Gebiete werden auch im Biotopkataster der LANUV unter den Objektnummern 
5103-051 (Halde bei der Grube Reserve in Eschweiler) und 5103-027 (Indetal zwischen Eschwei-
ler und Weisweiler) als schutzwürdige Biotope geführt.  

Gesetzlich geschützte Biotope gemäß § 30 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) und § 42 
Landesnaturschutzgesetz NRW (LNatSchG NRW) sowie festgesetzte Natura 2000-Gebiete 
(FFH-Gebiete und Vogelschutzgebiete) sind im Plangebiet und auch in der näheren Umgebung 
des Plangebiets nicht vorhanden. 

Artenschutz 

Gemäß den §§ 44 und 45 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) müssen bei allen Bauleitplan-
verfahren die Belange des Artenschutzes berücksichtigt werden. Um dem Gesetz Rechnung zu 
tragen, wurde eine Artenschutzprüfung ASP I durchgeführt (ASP I, Stadt Eschweiler, Abteilung 
Freiraum und Grünordnung, Februar 2019).  

Baumschutzsatzung der Stadt Eschweiler 

Seit 2008 gilt in der Stadt Eschweiler die Satzung zum Schutz des Baumbestandes. Diese regelt 
den Schutz des Baumbestandes innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile (§ 34 
BauGB) und des Geltungsbereiches der Bebauungspläne. Geschützte Bäume sind zur erhalten 
und mit diesem Ziel zu pflegen und vor Gefährdungen zu bewahren. Geschützt sind Laubbäume 
mit einem Stammumfang von mindestens 80 cm sowie Nadelbäume mit einem Stammumfang 
von mindestens 100 cm, jeweils gemessen in einer Höhe von 100 cm über dem Erdboden. Nicht 
von der Baumschutzsatzung berührt werden Obstbäume, mit Ausnahme von Walnuss- und Ess-
kastanienbäumen. Für die Entfernung geschützter Bäume ist eine Ausnahme nach der Baum-
schutzsatzung erforderlich. Im Genehmigungsbescheid werden entsprechende Ersatzpflanzun-
gen festgelegt. 
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Eingriffsregelung 

Sind auf Grund der Aufstellung von Bauleitplänen Eingriffe in Natur und Landschaft gemäß § 18 
BNatSchG zu erwarten, so ist über die Vermeidung und den Ausgleich nach § 1a Abs. 3 BauGB 
zu entscheiden. Vermeidbare Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft sind zu unterlassen, 
unvermeidbare Beeinträchtigungen durch geeignete Maßnahmen auszugleichen. Im Rahmen 
des Verfahrens zur Aufstellung des BP 297 - Südlich Patternhof - wurde ein Landschaftspflegeri-
scher Fachbeitrag erarbeitet, in dem Maßnahmen dargestellt werden, die die unvermeidbaren 
Beeinträchtigungen ausgleichen bzw. in sonstiger Weise kompensieren. 

Bodenschutz (Bundesbodenschutzgesetz) 

Gemäß § 1 a Abs. 2 BauGB (Bodenschutzklausel) soll mit Grund und Boden sparsam und scho-
nend umgegangen werden; dabei sind zur Verringerung der zusätzlichen Inanspruchnahme von 
Flächen für bauliche Nutzungen die Möglichkeiten der Entwicklung der Gemeinde insbesondere 
durch Wiedernutzbarmachung von Flächen, Nachverdichtung und andere Maßnahmen zur In-
nenentwicklung zu nutzen sowie Bodenversiegelungen auf das notwendige Maß zu begrenzen. 
Leitziel des Bodenschutzes ist es, die Funktionsfähigkeit der natürlichen Abläufe und Wirkungs-
zusammenhänge in ihrer ungestörten, naturraumspezifischen, biotischen und abiotischen Vielfalt 
zu erhalten. 

Niederschlagswasserbeseitigung (Landeswassergesetz) 

Gemäß § 44 Landeswassergesetz NRW wird für Grundstücke, die nach dem 01.01.1996 erst-
mals bebaut werden, gefordert, dass das anfallende Niederschlagswasser vor Ort versickert, ver-
rieselt oder einem ortsnahen Oberflächengewässer zugeführt wird.  

Zur Regenwasserableitung wurde durch das Ingenieurbüro Tuttahs & Meyer, Aachen, ein Ent-
wässerungskonzept erstellt und mit dem Wasserverband Eifel-Rur abgestimmt. 

Lärmschutz (Bundes-Immissionsschutzgesetz) 

Zu den Aufgaben der Bauleitplanung gehört die am Grundgedanken des vorbeugenden Immissi-
onsschutzes (§ 1 BauGB) orientierte Ordnung der baulichen Nutzungen. Diese soll so erfolgen, 
dass schädliche Umwelteinwirkungen auf die ausschließlich oder überwiegend dem Wohnen die-
nenden Gebiete soweit wie möglich vermieden werden (§ 50 Bundes-Immissionsschutzgesetz). 

Die DIN 18005 ‚Schallschutz im Städtebau’ enthält als Zielvorstellung schalltechnische Orientie-
rungswerte für die städtebauliche Planung. 

2. BESCHREIBUNG UND BEWERTUNG DER ERMITTELTEN ERHEBLICHEN UMWELTAUS-
WIRKUNGEN 

2.1 Schutzgüter Landschaft, Tiere und Pflanzen, Biologische Vielfalt 

Auf der Grundlage des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) sind Tiere und Pflanzen als Be-
standteile des Naturhaushaltes in ihrer natürlichen und historisch gewachsenen Artenvielfalt zu 
schützen. Ihre Lebensräume sowie sonstige Lebensbedingungen sind zu schützen, zu pflegen, 
zu entwickeln und ggf. wiederherzustellen. 
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2.1.1 Biotopstrukturen/Pflanzen 

Bestandsbeschreibung / voraussichtliche Entwicklung bei Nichtdurchführung der Planung 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist geprägt von der vorhandenen Bebauung entlang 
der Nothberger Straße, der Ludwigstraße und der Bebauung Ecke Bergrather Straße/Patternhof. 
Darüber hinaus wird das Plangebiet durch die großzügigen Flächen der Sportanlage bestimmt.  

Hierzu gehören das intensiv gepflegte große Rasenspielfeld, ein Trainingsplatz und eine Lauf-
bahn mit Tennenbelag, das Vereinsgebäude sowie die bereits seit Jahren nicht mehr genutzten 
Flächen der ehemaligen Rollschuhbahn. Auf den Flächen der Rollschuhbahn haben sich im Zuge 
der natürlichen Sukzession in den Randbereichen heimische Sträucher und Jungbäume wie 
Hartriegel, Holunder, Birken und Eschen angesiedelt. Ein wesentlicher Anteil der Fläche ist dicht 
mit Brombeeren bewachsen. Die Restflächen stellen eine dichte Grasflur dar. 

Auf den Grundstücken der ehemaligen Sportanlage stocken derzeit ca. 30 Laubbäume mit mittle-
rem bis starkem Baumholz, die prägende Bestandteile des Plangebietes darstellen. Entlang der 
Grünfläche und des Parkplatzes im Westen an der Bergrather Straße wird der Sportplatz durch 
15 Pyramidenpappeln begrenzt. Weiterer prägender Baumbestand aus Eschen, Linden, Berg-
ahorn und einer Weide befindet sich unmittelbar westlich und östlich des Vereinsgebäudes sowie 
hinter der östlichen Kurve der Laufbahn. 

Auch im Grenzbereich der Wohnbebauung zu der Sportanlage befindet sich älterer Baumbestand 
(meist Bergahorn). Von der Planung betroffen sind im Wesentlichen die Bereiche der zukünftig 
nicht mehr genutzten Sportanlage sowie Baulücken entlang der Bergrather Straße. Die bereits 
vorhandene Wohnbebauung bleibt im Bestand erhalten. 

 
Abb. 1: Luftbild des Geltungsbereiches [Quelle: inkasPortal, StädteRegion Aachen] 

Bei Nichtdurchführung der Planung wäre eine Bebauung des Sportplatzes planungsrechtlich 
nicht zulässig. Da eine weitere sportliche Nutzung der Anlage nicht absehbar ist, werden die Flä-
chen der natürlichen Sukzession unterliegen und sich ähnlich wie der Bereich der ehemaligen 
Rollschuhbahn entwickeln. 
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Prognose bei Durchführung der Planung 

Die Umsetzung des Bebauungsplans wird mit der Veränderung und teilweise Versiegelung der 
vorhandenen Biotop-/Nutzungsstrukturen verbunden sein. 

Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen / Kompensationsmaßnahmen 

Die Ermittlung und Bewertung des ermöglichten Eingriffs in Natur und Landschaft sowie die Fest-
legung der erforderlichen Kompensationsmaßnahmen erfolgt im Rahmen des zu diesem Bebau-
ungsplan erstellten landschaftspflegerischen Fachbeitrags. Als Ergebnis ist festzuhalten, dass 
durch die Festsetzung von Pflanzmaßnahmen ein Teilausgleich im Plangebiet erfolgen kann. Das 
ökologische Restdefizit von 92.260 ökologischen Einheiten (öE) wird über das Ökokonto der 
Stadt Eschweiler kompensiert. Eine entsprechende Zuordnungsfestsetzung ist im Bebauungsplan 
formuliert. Die entsprechenden Kompensationsmaßnahmen wurden bereits 2017 und 2018 auf 
den städt. Grundstücken Gemarkung Eschweiler, Flur 112 Nrn. 1 und 23 („Röher Gracht“) umge-
setzt. Diese ehemals intensiv ackerbaulich genutzten Grundstücke wurden in Glatthaferwiesen 
umgewandelt und werden seither nur noch extensiv genutzt. 

Bewertung 

Aufgrund der vorhandenen Biotopstrukturen, die eine geringe bis mittlere Lebensraumbedeutung 
für Tier und Pflanzen aufweisen, sind die zu erwartenden Auswirkungen durch die Planung bei 
Umsetzung der erforderlichen Kompensationsmaßnahmen als mittel einzustufen. 

 

 
Abb. 2: Sportplatz mit Pappelreihe im Westen (linker Bildrand) sowie Baumbestand auf dem angrenzenden Schulgelände (Hintergrund) 
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Abb. 3: Wall im zentralen Bereich; links der südliche, tiefer gelegene Teil des Plangebietes 

 
 

 
Abb.4: Grasflur im südöstlichen Teilbereich des Plangebietes 
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2.1.2  Tiere/Artenschutz 

Bestandsbeschreibung / voraussichtliche Entwicklung bei Nichtdurchführung der Planung 

Gemäß den §§ 44 und 45 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) müssen bei allen Bauleitplan-
verfahren die Belange des Artenschutzes berücksichtigt werden. 

Für das Plangebiet wurde eine Artenschutzrechtliche Vorprüfung ASP I durchgeführt.  

Aufgrund der im Plangebiet vorhandenen Strukturen ist hier das Vorkommen planungsrelevanter 
Arten nicht auszuschließen. Im Fachinformationssystem des LANUV „Geschützte Arten in NRW“ 
werden für den 4. Quadranten des Messtischblattes 5103 (Eschweiler) insgesamt 25 Arten, die 
seit dem Jahr 2000 nachgewiesen wurden bzw. seit dem Jahr 2000 der Nachweis von Brutvor-
kommen geführt. Diese Arten sind auch als mögliche Bewohner/Gäste im Plangebiet anzuneh-
men. Hiervon entfallen 22 Arten auf Vögel und 3 Arten auf Säugetiere. Aufgrund der Ausprägung, 
Struktur und Größe der vorhandenen Lebensräume sowie von Beobachtungen vor Ort kann das 
Vorhandensein einer Vielzahl dieser Arten mit großer Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen wer-
den. Im Bereich der Altbäume, insbesondere der Pyramidenpappeln konnten keine Höhlen oder 
Nischen festgestellt werden, die als Nistplatz für geschützte Vögel bzw. Sommer-/Winterquartier 
für Fledermäuse dienen. 

Die Abfrage konkreter Fundorte von planungsrelevanten Arten im Plangebiet im LINFOS (Land-
schaftsinformationssammlung der LANUV) verlief negativ. Auch sonst sind für das Plangebiet 
keine konkreten Hinweise auf das Vorhandensein planungsrelevanter Arten gegeben. Eine ein-
gehende Artenschutzprüfung (ASP II) ist hiernach nicht erforderlich. 

Bei Nichtdurchführung der Planung ist davon auszugehen, dass die Sportplatzflächen auf unab-
sehbare Zeit ungenutzt verbleiben. Die Vegetation an dieser Stelle wird der natürlichen Sukzes-
sion unterliegen und je nach Entwicklungsstadium unterschiedlichen Tier- und Pflanzenarten als 
Lebensraum dienen. 

Prognose bei Durchführung der Planung 

Bei Durchführung der Planung und Bebauung der Flächen ist davon auszugehen, dass die vor-
handenen Strukturen überwiegend verlorengehen. Auch wenn das Vorhandensein planungsrele-
vanten Arten im Plangebiet unwahrscheinlich ist, bietet der vorhandene, zum größten Teil ältere 
Baumbestand jedoch auch allen heimischen Vogelarten Fortpflanzungs- und Ruhestätten. Diese 
sind während der Brutzeit zu schützen. 

Beschreibung der geplanten Maßnahmen zur Vermeidung, Verminderung und zum Ausgleich 
nachteiliger Umweltauswirkungen 

Zum Schutz der Brut- und Nistmöglichkeiten darf eine Entfernung von Gehölzen nicht in der Zeit 
vom 1. März bis zum 30. September erfolgen. Des Weiteren ist vor dem Abriss von Gebäuden 
eine Kontrolle hinsichtlich des Vorhandenseins von Fledermäusen durchzuführen. 

Die erforderlichen Kompensationsmaßnahmen wurden im Landschaftspflegerischen Fachbeitrag 
zu diesem Bebauungsplan ermittelt und in Planurkunde (textliche Festsetzungen) und Begrün-
dung aufgenommen.  
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Bewertung 

Unter Berücksichtigung und Umsetzung der Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen so-
wie der erforderlichen Kompensationsmaßnahmen wird die Auswirkung der nachfolgenden Pla-
nungen und Baumaßnahmen eher als gering eingeschätzt. 

2.1.3  Landschafts- / Ortsbild 

Bestandsbeschreibung / voraussichtliche Entwicklung bei Nichtdurchführung der Planung 

Das Plangebiet wird durch den Baumbestand, die große Freifläche der Spielfelder sowie die be-
reits vorhandene Bebauung geprägt. Insbesondere die Baumreihe aus Pyramidenpappeln im Be-
reich der Bergrather Straße kennzeichnet die Begrenzung der Sportanlage. Durch die vorgela-
gerte Grünfläche an der Bergrather Straße ergibt sich ein großzügiger unbebauter Raum. Die be-
stehende Wohnbebauung entlang der Nothberger Straße wird optisch durch vorhandene Baum-
kulisse von der Sportanlage getrennt.  

Bei Nichtdurchführung der Planung bleibt das Landschafts-/Ortsbild unverändert. 

Prognose bei Durchführung der Planung 

Durch die Aufstellung des Bebauungsplanes werden die Voraussetzungen geschaffen, auf den 
Freiflächen Wohngebäude zu errichten. Das Ortsbild wird an dieser Stelle durch die ermöglichte 
Bebauung und Umgestaltung umgeprägt. 

Beschreibung der geplanten Maßnahmen zur Vermeidung, Verminderung und zum Ausgleich 
nachteiliger Umweltauswirkungen 

Der vorhandene Baumbestand auf den Grundstücken der Nothberger Straße kann erhalten wer-
den und ist durch die Baumschutzsatzung der Stadt Eschweiler geschützt. Darüber hinaus kön-
nen Einzelbäume innerhalb entsprechend festgesetzter Flächen im Westen und Osten des Plan-
gebietes erhalten werden. Im Bebauungsplan wird festgesetzt, dass hier beim Abgang von Ge-
hölzen adäquater Ersatz zu pflanzen ist. Darüber hinaus wird innerhalb des Bebauungsplanes 
das Anpflanzen von mindestens 45 standortgerechten Hochstammbäumen an unterschiedlichen 
Stellen festgesetzt, die einen Ersatz für die nicht zu erhaltenden Pyramidenpappeln darstellen. 
Als weitere ortsbildgestaltende Maßnahme sind an verschiedenen Stellen Hecken aus standort-
gerechten Gehölzen anzupflanzen.  

Bewertung 

Unter Berücksichtigung und Umsetzung der Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen wer-
den die Auswirkung der Planungen und Baumaßnahmen als gering bis mittel eingeschätzt. 

2.2 Schutzgüter Fläche, Boden, Wasser, Grundwasser, Luft und Klima 

2.2.1 Fläche 

Bestandsbeschreibung / voraussichtliche Entwicklung bei Nichtdurchführung der Planung 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes selbst ist geprägt von der vorhandenen Bebauung 
entlang der Nothberger Straße, der Ludwigstraße und der Bebauung Ecke Bergrather Stra-
ße/Patternhof sowie den offenen Flächen der ehemaligen Sportanlagen. 
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Von der Planung betroffen sind im Wesentlichen die Bereiche der nicht mehr genutzten Sportan-
lage sowie Baulücken entlang der Bergrather Straße. Die bereits vorhandene Wohnbebauung 
bleibt im Bestand erhalten. 

Bei Nichtdurchführung der Planung blieben die Flächen der Sportanlage weiterhin offen ohne 
Bebauung. 

Prognose bei Durchführung der Planung 

Durch die Aufstellung dieses Bebauungsplans wird Baurecht geschaffen und dadurch eine Be-
bauung des Areals ermöglicht. Hierdurch gehen die bislang offenen unbebauten Flächen der 
Sportanlagen verloren. 

Beschreibung der geplanten Maßnahmen zur Vermeidung, Verminderung und zum Ausgleich 
nachteiliger Umweltauswirkungen 

Zur Beschränkung der überbaubaren Flächen wird im Bebauungsplan eine Grundflächenzahl 
festgesetzt. Darüber hinaus werden Flächen zum Erhalt und zum Anpflanzen von Bäumen und 
Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen festgesetzt. 

Bewertung 

Unter Berücksichtigung der vorhandenen Verhältnisse im Plangebiet sowie der getroffenen Fest-
setzungen hinsichtlich der überbaubaren Flächen werden die Auswirkungen als gering bis mittel 
eingeschätzt. 

2.2.2 Boden 

Bestandsbeschreibung / voraussichtliche Entwicklung bei Nichtdurchführung der Planung 

Bei der hier betrachteten Fläche handelt es sich um einen anthropogen überprägten Standort. 
Natürliche Bodenverhältnisse sind hier nicht mehr vorzufinden. Sowohl die Sportstätten selber 
(Rasenspielfeld, Tennentrainingsplatz und Tennenlaufbahn) als auch die Nebenflächen wurden 
für ihre jeweiligen Nutzungsansprüche mit einem entsprechenden Unterbau und Deckschicht 
hergerichtet (siehe Altlasten). 

Im Zusammenhang mit dem Umgang bzw. mit der Behandlung von Böden ist im Plangebiet wei-
terhin zu berücksichtigen, dass dieses im Bereich des (ehemaligen) Überschwemmungsgebietes 
der Inde liegt und deshalb ein erhöhter Schwermetallgehalt im Untergrund zu erwarten ist. 

Die Bodenkarte des Landes NRW, Blatt L5102, weist im gesamten Plangebiet Böden aus, die 
humoses Bodenmaterial enthalten können. Gleichzeitig liegt der Bereich in einem Talauengebiet. 

Das Plangebiet wurde daher bereits in Rahmen der Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes 
(FNP 2009) in der Anlage 6 (vgl. Abbildung 2) wegen der Baugrundverhältnisse gemäß § 5 Abs. 
3 Nr. 1 BauGB als Fläche gekennzeichnet, bei deren Bebauung ggf. besondere bauliche Maß-
nahmen, insbesondere im Gründungsbereich erforderlich sind.  

Bei Nichtdurchführung der Planung bleiben die Bodenverhältnisse unverändert. 

Prognose bei Durchführung der Planung 

Durch die Aufstellung dieses Bebauungsplans wird Baurecht geschaffen und dadurch eine Be-
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bauung des Areals ermöglicht. Hierdurch werden die anthropogen beeinflussten Bodenverhält-
nisse erneut verändert. 

Bei Umsetzung des Bebauungsplans wird die Neuversiegelung von ca. 17.900 qm Bodenfläche 
ermöglicht. Auf diesen Flächen geht die ökologische Funktionsfähigkeit der Böden nahezu voll-
ständig verloren. Um eine Gestaltung der nicht überbaubaren Flächen als Vegetationsfläche (Ra-
sen, Gehölzfläche pp.) zu ermöglichen wird ein Bodenaustausch erforderlich. Eine gewachsene 
Bodenstruktur ist auch hier nicht vorhanden.  

Beschreibung der geplanten Maßnahmen zur Vermeidung, Verminderung und zum Ausgleich 
nachteiliger Umweltauswirkungen  

▪ Anpflanzungen auf Flächen im Plangebiet tragen zum Schutz des Bodens bei. 

▪ Angrenzende Bereiche und Vegetationsbestände sind vor Verdichtung und Zerstörung durch 
Befahren und Lagern von Material in der Bauphase zu schützen und zu sichern. 

▪ Abfälle aller Art, die während der Bauarbeiten anfallen (Gebinde, Verpackung etc.) sind ord-
nungsgemäß zu entsorgen. 

▪ Baubedingt beanspruchte Flächen sind unter Berücksichtigung der baulichen und gestalteri-
schen Erfordernisse nach Beendigung der Baumaßnahme wiederherzustellen. 

▪ Eine Kontamination von Boden und Wasser während des Baubetriebs ist durch entspre-
chende Maßnahmen zu vermeiden. 

▪ Natürliche Schüttgüter sind einzusetzen. 

Bewertung 

Unter Berücksichtigung der vorhandenen, bereits stark veränderten und überprägten Bodenver-
hältnisse im Plangebiet sowie der Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen ist insgesamt 
von eher geringen bis mittleren Auswirkungen auszugehen. 

2.2.2 Altlasten / Kampfmittel 

Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wurde auf dem Sportplatzgelände eine Altlastenun-
tersuchung durchgeführt. 

Bestandsbeschreibung / voraussichtliche Entwicklung bei Nichtdurchführung der Planung 

Innerhalb des Plangebietes im Bereich des ehemaligen Bolzplatzes bzw. des ehem. Rollschuh-
feldes (= heutige Brachfläche südlich des Sportplatzes) befindet sich die Altlastenverdachtsfläche 
Kataster-Nr. 5103/0206 - ehemaliges Zinkwalzwerk.  

Im Rahmen der Flächenaufbereitung/ Sanierung von Oktober 2019 bis Januar 2020 wurden im 
Bereich des ehemaligen Zinkwalzwerkes die im Boden vorhandenen Fundamente zurückgebaut 
und auf der gesamten Fläche die oberflächennahen Auffüllungen abgetragen sowie durch unbe-
lasteten Boden ersetzt. Die Fläche ist altlastenfrei und wird nur noch nachrichtlich im Altlastenka-
taster der StädteRegion Aachen geführt. 

Auf einem Grundstück an der Bergrather Straße befindet sich die Altlastenverdachtsfläche Katas-
ter-Nr. 5103/0214. Dort wurden in der Zeit von 1929 bis 1984 bei wechselnder Nutzung eine 
Bauunternehmung, eine Tankstelle und ein Gebrauchtwagenhandel betrieben.  
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Zudem ist auf einem Grundstück in der Bergrather Straße gegenüber der Martin-Luther-Str. eine 
weitere Altlastenverdachtsfläche Kataster-Nr. 5103/1769 erfasst. Diese Fläche wurde in der Ver-
gangenheit und auch aktuell als Verkaufsplatz von Gebrauchtwagenhändlern genutzt.  

Das gesamte Plangebiet liegt zudem im Bereich des (ehemaligen) Überschwemmungsgebietes 
der Inde, so dass geogen und anthropogen bedingt erhöhte Schwermetallgehalte im Untergrund 
zu erwarten sind.  

Der Bereich des großen Spielfeldes gilt als Verdachtsbereich hinsichtlich eventueller Kampfmittel 
oder Blindgänger. 

Bei Nichtdurchführung der Planungen verbleiben die unterirdischen Gebäudeteile sowie die Alt-
lasten im Plangebiet. 

Prognose bei Durchführung der Planung 

Die Altlastenverdachtsfläche Kataster-Nr. 5103/0206 - ehemaliges Zinkwalzwerk wurde durch 
den AAV für eine Wohnnutzung aufbereitet.  

Zudem erfolgte eine Schadstoffuntersuchung im Bereich des heutigen Rasenplatzes und der 
Laufbahn sowie des ehemaligen Kinderspielplatzes. Im Bereich des Randwalls und der Laufbahn 
bzw. im roten Tennenmaterial sollen das Tennenmaterial der Aschenbahn und der nördliche 
Randwall aufgrund der Überschreitung der Prüfwerte für Wohngebiete gem. der Bundesboden-
schutzverordnung für die geplante Wohnbebauung abgetragen und entsorgt werden. Im Bereich 
von Hausgärten oder Grün- und Spielflächen sowie Nutzgärten sollen die Auffüllungen mit einer 
Schicht aus unbelastetem Bodenmaterial abgedeckt werden, wobei die Mindestmächtigkeit bei 
Vor- und Hausgärten sowie Grün- und Spielflächen 35 cm und bei Nutzgärten 60 cm ergeben 
muss. 

Im Anschluss an die Aufarbeitung kann eine Bebauung der Flächen erfolgen.  

Beschreibung der geplanten Maßnahmen zur Vermeidung, Verminderung und zum Ausgleich 
nachteiliger Umweltauswirkungen 

Nach der Aufarbeitung der Altlastenverdachtsfläche Kataster-Nr. 5103/0206 - ehemaliges Zink-
walzwerk mit Blick auf die geplante  Wohnnutzung wird diese nachrichtlich im Altlastenkataster 
der StädteRegion Aachen geführt. 

Die sich aus den o.g. Untersuchungen ergebenden Notwendigkeiten zum Umgang mit dem Bo-
den/den Anschüttungen werden in Abstimmung mit der StädteRegion Aachen geregelt.  

Ein Hinweis auf die Möglichkeit vorhandener Kampfmittel im Plangebiet wird in den Bebauungs-
plan aufgenommen. 

Bewertung 

Im Zusammenhang mit der dargestellten Vorgehensweise ist die vorgesehene Planung aus Sicht 
der Altlastensituation positiv anzusehen. 

2.2.3 Wasser/ Grundwasser 

Bestandsbeschreibung / voraussichtliche Entwicklung bei Nichtdurchführung der Planung 
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Oberflächengewässer sind im Plangebiet nicht vorhanden. Die Inde als nächstliegendes Oberflä-
chengewässer fließt in einem Abstand von ca. 100-150 m nordöstlich des Plangebietes. Inner-
halb des Plangebietes treten flurnahe Grundwasserstände auf.  

Bei Nichtdurchführung der Planungen bleiben die Grundwasserverhältnisse unverändert. 

Prognose bei Durchführung der Planung 

Durch die Aufstellung dieses Bebauungsplans wird Baurecht geschaffen und dadurch eine Be-
bauung/Versiegelung von Boden ermöglicht. Die Versiegelung von Boden wirkt sich negativ auf 
die Grundwasserneubildung aus. 

Beschreibung der geplanten Maßnahmen zur Vermeidung, Verminderung und zum Ausgleich 
nachteiliger Umweltauswirkungen 

Die Einleitung des Regenwassers in den Neubauflächen in die bestehende umliegende Misch-
wasserkanalisation ist nach § 55 Abs. 2 Wasserhaushaltsgesetz unzulässig. Eine Versickerung 
des Niederschlagwassers ist an dieser Stelle nicht möglich, da der Boden nicht versickerungsfä-
hig und das Plangebiet in Teilbereichen als Altlastenfläche erfasst ist.  

Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wurde ein Konzept zur Regenwasserableitung erstellt 
mit dem Ergebnis, dass das anfallende Regenwasser ohne Rückhaltung in die Inde eingeleitet 
werden kann. Das dazu erforderliche Gefälle vom Plangebiet bis zur Inde ist zur Verlegung einer 
Rohrleitung ausreichend. Die notwendigen Grundstücke befinden sich im Eigentum der Stadt.  

Bewertung 

Unter Berücksichtigung der vorhandenen Situation mit unterirdischen Gebäudeteilen und den 
vorhandenen bereits veränderten Bodenverhältnissen (Unterbau der Sportstätten) werden die 
Auswirkungen auf den Grundwasserhaushalt als gering bis mittel eingeschätzt. 

2.2.4 Luft und Klima 

Bestandsbeschreibung / voraussichtliche Entwicklung bei Nichtdurchführung der Planung 

Im Plangebiet selbst sind keine Emissionsquellen vorhanden. Aktuelle Daten zur Luftbelastung 
aus dem Umfeld liegen nicht vor. Das Plangebiet befindet sich außerhalb der Umweltzone der 
Stadt Eschweiler. 

Die klimatischen Verhältnisse im Umfeld des Plangebietes werden durch den innerstädtischen 
Siedlungsraum und angrenzende Gewerbebereiche geprägt. Das Stadtklima wird im „Stadtöko-
logischen Beitrag zum Stadtentwicklungskonzept Eschweiler“ (2002) weiter differenziert. Die Frei-
flächen der Sportanlagen werden hier dem Klima offener Grünflächen zugeordnet. Diese sind 
aufgrund ihrer Größe und geringer Vegetationsstruktur mit dem Freilandklima vergleichbar, wobei 
sie in ihrem thermischen Niveau durch die umliegende Bebauung überprägt sind und geringere 
Windgeschwindigkeiten aufweisen. Sie haben jedoch eine lokale Bedeutung als nächtliche Kalt-
luftproduzenten für die umliegende Bebauung. Als Luftleitbahn hoher Bedeutung für das Stadt-
gebiet ist der Indeverlauf nördlich des Plangebietes zu sehen. Hier wird die im Freiland entste-
hende nächtliche Kaltluft in den Siedlungsraum geleitet. Dies wirkt sich auch auf den Planungs-
raum aus. 

Bei Nichtdurchführung der Planung bleiben die klimatischen und lufthygienischen Verhältnisse im 
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Plangebiet unverändert. 

Prognose bei Durchführung der Planung 

Bei Umsetzung der Planung werden die offenen Freiflächen mit Funktionen für die Frischluft ent-
fallen. Da sich versiegelte Flächen schneller erwärmen und eine ungünstigere Strahlungsbilanz 
besitzen wird sich die Bebauung der Flächen negativ auf das Kleinklima auswirken. 

Beschreibung der geplanten Maßnahmen zur Vermeidung, Verminderung und zum Ausgleich 
nachteiliger Umweltauswirkungen 

Der teilweise Erhalt vorhandener Vegetation und die geplanten Anpflanzungen und offenen Flä-
chen innerhalb des Plangebietes werden die negativen klimatischen Wirkungen vermindern.  

Bewertung 

Unter Berücksichtigung der nahe verlaufenden Inde, die ein wichtiger Frischluftdurchzugs- und -
versorgungsraum für das gesamte Stadtgebiet darstellt, werden die Auswirkungen der lokal ent-
fallenden Flächen als mittel eingeschätzt. 

2.3 Schutzgut Mensch, deren Gesundheit und die Bevölkerung 

Bestandsbeschreibung / voraussichtliche Entwicklung bei Nichtdurchführung der Planung 

Bei der Betrachtung des Schutzgutes Mensch und Gesundheit sind insbesondere Aspekte wie im 
Umfeld des Plangebietes vorhandene Lärmimmissionen und Gerüche einerseits sowie Eignung 
des Geländes für dessen Erholung und Freizeit andererseits zu berücksichtigen. Grundsätzlich 
sind die Anforderungen an gesundes Wohnen und Arbeiten zu erfüllen.  

Vom Plangebiet gehen derzeit keine erheblichen Gefahren oder Belästigungen für die menschli-
che Gesundheit aus. Durch die Aufgabe der Sportplatznutzung ist die ehemals vorhandene Be-
einträchtigung der benachbarten Wohnbebauung durch Lärm und Licht (Flutlichtanlage) entfallen. 
Weitere außergewöhnliche Emissionsquellen sind innerhalb des Plangebietes derzeit nicht vor-
handen. 

Durch die Aufgabe der Sportanlage ist die Freizeit- und Erholungsnutzung nicht mehr gegeben. 
Das Gelände ist nicht mehr öffentlich zugänglich. 

Die Erholungsfunktion des Plangebietes bzw. des angrenzenden Landschaftsraumes wird sich 
bei einer Nichtdurchführung der Planung nicht ändern. Die vom Plangebiet ausgehenden Emissi-
onen bleiben unverändert. 

Prognose bei Durchführung der Planung 

Durch die Aufstellung des Bebauungsplans werden die Voraussetzungen geschaffen, Wohnge-
bäude und Erschließungsstraßen zu errichten, die mit einer veränderten Geräuschkulisse ver-
bunden sein werden. Hinzu kommen Gärten und kleine Grünflächen, die ggfls. zur Freizeit- und 
Erholungsnutzung dienen. Durch die vorgelegte Planung entstehen gesunde Wohnverhältnisse. 

Beschreibung der geplanten Maßnahmen zur Vermeidung, Verminderung und zum Ausgleich 
nachteiliger Umweltauswirkungen 

Es werden keine Maßnahmen zur Vermeidung, Verminderung und zum Ausgleich nachteiliger 
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Umweltauswirkungen erforderlich. 

Bewertung 

Die Auswirkungen der zukünftigen Planungen auf das Schutzgut Mensch werden als gering ein-
geschätzt. 

2.4 Kultur- und sonstige Sachgüter 

Bestandsbeschreibung / voraussichtliche Entwicklung bei Nichtdurchführung der Planung 

Innerhalb des Geltungsbereiches befindet sich ein Teil der denkmalgeschützten Siedlung „Noth-
berger Straße / Ludwigstraße“ (Denkmal Nummer 57 der Denkmalliste der Stadt Eschweiler). 
Planungsrechtlich ist diese Siedlung derzeit nach § 34 BauGB zu beurteilen. Bei Nichtaufstellung 
dieses Bebauungsplanes bleibt diese Situation unverändert erhalten. 

Über mögliche Funde von historischen Zeugnissen im Boden ist bisher nichts bekannt. Daher ist 
nicht auszuschließen, dass bisher unbekannte ortsfeste Bodendenkmäler auch im Plangebiet 
vorhanden sind. 

Bei Nichtdurchführung der Planung bleiben mögliche Bodendenkmäler unentdeckt, aber als Bo-
denarchiv ungestört für künftige Generationen erhalten. 

Prognose bei Durchführung der Planung 

Im Bereich der denkmalgeschützten Siedlung trifft der Bebauungsplan ausschließlich Festset-
zungen über die Art der baulichen Nutzung („Allgemeines Wohngebiet“). Hinsichtlich der Zuläs-
sigkeit des Maßes der baulichen Nutzung ist für diesen Teil des Geltungsbereiches somit § 34 
BauGB anzuwenden, um auch den außerhalb des Geltungsbereiches gelegenen Teil der Sied-
lung im Rahmen planungsrechtlicher Beurteilungen einheitlich als Ganzes zu betrachten. Hier-
durch ist weiterhin einheitliches Planungsrecht im Rahmen denkmalrechtlicher Belange gegeben. 

Beschreibung der geplanten Maßnahmen zur Vermeidung, Verminderung und zum Ausgleich 
nachteiliger Umweltauswirkungen 

Sofern im weiteren Bauablauf Hinweise auf das Vorhandensein möglicher Bodendenkmäler ge-
geben werden, werden diese berücksichtigt. Ein entsprechender Hinweis wurde in die Planur-
kunde aufgenommen. 

Bewertung 

Die Auswirkungen auf Kultur- und Sachgüter werden als gering eingeschätzt. 

2.5 Entwicklung Erneuerbarer Energien 

Im Plangebiet sind derzeit keine Anlagen zur Gewinnung Erneuerbarer Energien vorhanden. 
Durch das Bebauungsplanverfahren wird die grundsätzliche Möglichkeit der Nutzung Erneuerba-
rer Energien im Rahmen der Realisierung einer Bebauung geschaffen. Festsetzungen hierzu 
werden nicht getroffen. 

2.6 Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Belangen 

Im Rahmen der Umweltprüfung sind neben den einzelnen Schutzgütern auch die Wechselwir-
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kungen zwischen diesen zu berücksichtigen. Der Begriff ‚Wechselwirkungen’ umfasst die in der 
Umwelt ablaufenden Prozesse. 

Die o.g. Schutzgüter Mensch, Tiere und Pflanzen, Fläche, Boden, Wasser, Luft / Klima sowie 
Kultur- und Sachgüter beeinflussen sich gegenseitig in unterschiedlichem Maße. Diese Wir-
kungsketten und -netze sind bei der Beurteilung der Folgen eines Eingriffs zu betrachten, um se-
kundäre Effekte und Summationswirkungen erkennen und bewerten zu können.  

Im vorliegenden Fall bestehen keine speziellen Wechselwirkungen, die über das zu den einzel-
nen Schutzgütern Geschriebene hinausgehen. 

2.7 Potentielle schädliche Umwelteinwirkungen und von schweren Unfällen in Betriebsberei-
chen mit gefährlichen Stoffen hervorgerufene Auswirkungen auf das Plangebiet 

Im Abstand von unter 1500 m zum Plangebiet befindet sich ein Seveso-III-Betrieb. Da dieser je-
doch außerhalb des Achtungsabstands von 200 m zum Plangebiet gelegen ist, sind erhebliche 
nachteilige Auswirkungen nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 j BauGB (Auswirkungen aufgrund der Anfälligkeit 
der nach dem Bebauungsplan zulässigen Vorhaben für schwere Unfälle oder Katastrophen) nicht 
zu erwarten. 

Die Richtlinie 2012/18/EU vom 4. Juli 2012 zur Beherrschung der Gefahren schwerer Unfälle mit 
gefährlichen Stoffen, gilt für Betriebe, in denen bestimmte Mengen dieser Stoffe vorhanden sind 
("Seveso-III-Richtlinie"). Maßgebend ist das Vorhandensein in Mengen oberhalb einer Schwelle, 
die im Anhang der Richtlinie festgelegt ist. Für diese Betriebe gelten besondere Anforderungen 
an die Anlagensicherheit. 

Erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die einzelnen Schutzgüter sind daher nicht zu erwarten.  

2.8 In Betracht kommende anderweitige Planungsmöglichkeiten 

Ein wesentliches Ziel der Stadtentwicklung ist die Reduktion des Flächenverbrauchs. Hierzu wur-
de in § 1 Abs. 5 des BauGB verankert, dass städtebauliche Entwicklungen vorrangig durch Maß-
nahmen der Innenentwicklung erfolgen sollen.  

Der stadtentwicklungspolitischen Zielsetzung, das Angebot an Wohnungen im zentralen Stadtge-
biet von Eschweiler zu erhöhen, wird mit der Entwicklung dieses Areals Folge geleistet. Bei ei-
nem Verzicht auf diesen Standort kann es nicht hinreichend erreicht werden.   

Alternative Planungen an der Peripherie entsprechen nicht diesem Entwicklungsziel. 

3. ZUSÄTZLICHE ANGABEN UND ZUSAMMENFASSUNG 

3.1 Verwendete Verfahren und Probleme bei der Erstellung der Angaben 

Anhand einer Bestandsaufnahme der einschlägigen Aspekte des derzeitigen Umweltzustandes 
wurde eine Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung der Planung 
und bei Nichtdurchführung der Planung erstellt. Dabei erfolgte die Bewertung der Umweltauswir-
kungen verbal-argumentativ in drei Stufen (gering, mittel und erheblich). Hierzu wurden mehrere 
Ortsbesichtigungen durchgeführt. Es wurde auf die unter Punkt 3.5 aufgeführten Gutachten zu-
rückgegriffen 
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Konkrete Schwierigkeiten bei der Ermittlung und Zusammenstellung der Angaben haben sich 
nicht ergeben. Gleichwohl beruhen verschiedene Angaben auf allgemeinen großräumigen Daten 
(z.B. Klimagebiete etc.) und beinhalten eine gewisse Streubreite. Zur Ermittlung und Beurteilung 
der erheblichen Umweltauswirkungen der Planung in der vorliegenden Form bilden die zusam-
mengestellten Angaben jedoch eine hinreichende Grundlage.  

3.2 Geplante Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen Auswirkungen der Planung 

Ein Monitoring dient der Überwachung erheblicher Umweltauswirkungen, die durch die Realisie-
rung der Planung entstehen können. 

Durch die Aufstellung des Bebauungsplans sind keine erheblichen Auswirkungen zu erwarten, so 
dass Maßnahmen zu deren Überwachung nicht erforderlich sind. 

3.3 Zusammenfassung 

Durch Realisierung der durch diesen Bebauungsplan zulässigen Bebauung wird es zu Auswir-
kungen auf die einzelnen Schutzgüter kommen, die im vorliegenden Umweltbericht abgeschätzt 
werden. 

Unter Berücksichtigung der erforderlichen Kompensationsmaßnahmen sowie der geplan-
ten Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen sind durch die Aufstellung des Bebau-
ungsplans 297 - Südlich Patternhof - keine unmittelbaren erheblichen Auswirkungen auf 
Schutzgüter erkennbar.  

3.4 Verwendete Quellen 

▪  Flächennutzungsplan der Stadt Eschweiler (FNP 2009) 

▪  Stadtökologischer Beitrag Eschweiler (STÖB 2002) 

▪  LINFOS Fachinformationssystem der LANUV 

▪  Landschaftsplan III „Eschweiler-Stolberg“ der StädteRegion Aachen 

▪  Denkmalliste der Stadt Eschweiler 

▪  Informationen aus der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 

3.5 Gutachten und Fachbeiträge 

▪  Landschaftspflegerischer Fachbeitrag, Abteilung 662 - Freiraum und Grünordnung, Stadt 
Eschweiler, September 2019 

▪  Artenschutzprüfung I, Abteilung 662 - Freiraum und Grünordnung, Stadt Eschweiler, Februar 
2019 

▪  Entwässerungskonzept Bebauungsplan 297 – Südlich Patternhof –, Tuttahs & Meyer  
Ingenieurgesellschaft - Aachen, Juli 2019 

▪      Altlastenuntersuchung auf dem Sportplatzgelände Patternhof in 52249 Eschweiler, Flur 22, 
Flurstück 186 sowie auf dem angrenzenden Flurstück 220, HYDR.O. Geologen und Ingeni-
eure - Aachen, Juli 2017 

▪     Baugrundgutachten, Neubau von vier Mehrfamilienhäusern auf der Fläche des ehem. Zink-
walzwerkes in 52249 Eschweiler, HYDR.O. Geologen und Ingenieure - Aachen, Juli 2019 
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▪  „Ehemaliges Zinkwalzwerk“ in Eschweiler, Durchführung von Untersuchungen, Planungs-
leistungen und Begleitung der Baumaßnahmen, Dokumentation und Auswertung der Unter-
suchungen, HYDR.O. Geologen und Ingenieure - Aachen, April 2019 

 
 
 
 

Eschweiler, den  17.02.2020 
 
gez. R. Führen 




